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North e Sul
North e Sul

Wer ihre Stimme einmal gehört hat, vergisst sie so 
schnell nicht wieder. Caro Trischler ist regelmäßig auf 
deutschen Jazzbühnen zu hören. Anfang 2019 hat 
die Sängerin ihr Studium an der Hochschule für 
Musik in Mainz im Fach Jazzgesang abgeschlossen. 
Sie ist festes Mitglied in drei Bands und Gastsängerin 
bei diversen Projekten. Im Sommer 2020 erschien 
ihr erstes Album „North e Sul“ in Zusammenarbeit 
mit dem Mainzer Jazzpianisten Ulf Kleiner.
Ihre außergewöhnliche Musikalität entwickelt Caro 
Trischler schon früh als Kind am heimischen Klavier 
und als Autodidaktin an der Gitarre. Doch das In-
strument, das sie von Anfang an am meisten fas-
ziniert, ist die eigene Stimme. Mit zwölf Jahren er-
hält sie Gesangsunterricht und absolviert ihre 
ersten Auftritte.
2013 schafft sie es bis ins Halbfi nale der TV-Cas-
tingshow „The Voice of Germany“.
Zusammen mit dem Jazzpianisten Ulf Kleiner und 
Drummer Max Jentzen präsentiert die Sängerin in 
der Schloss-Scheune Titel von ihrem Album „North 
e Sul“. Freuen Sie sich auf einen stimmigen Genre-
Mix aus Country, Bluegrass, Folk, Soul und brasilia-
nischer Musik.
Karten für 19 Euro (Abendkasse 21 Euro), ermäßigt 
10 Euro, gibt es 
in Essingen
• Getränkemarkt Meyer, Tel. 07365/5240 
• Blumenstüble Doris, Tel. 07365/1488; 

in Aalen
• bei MusikA, Tel. 07361/55810 sowie 

im Internet unter 
• www.kultur-im-park.info oder 
• www.reservix.de.

Kulturinitiative
Schloss-Scheune Essingen

Caro Trischler Trio
Samstag, 25. Mai 2024, 20.00 Uhr

Am Donnerstag, 30. Mai 2024, feiern wir 
das diesjährige Fronleichnamsfest mit ei-
nem Festgottesdienst um 8.30 Uhr im 
Schlosspark. Im Anschluss fi ndet eine Pro-
zession im Schlosspark statt, wo der Schluss-
segen erteilt wird.
Der Essinger Musikverein gestaltet die Fei-
er musikalisch. Die ganze Gemeinde ist 
herzlich eingeladen, insbesondere die Erst-
kommunionkinder mit ihren Gewändern 
sowie die Neugefi rmten. Wir freuen uns auf 
Ihr Kommen.
Bei schlechtem Wetter fi ndet der Gottes-
dienst in der Kirche statt.
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Kinderhaus 
„Ra� elki�te“

Bei uns waren die Hühner los!!

Im Zeitraum vom 13.5.24 bis zum 17.05.24 waren für eine 
ganze Woche schon zum zweiten Mal Hühner bei uns zu 
Besuch im Kinderhaus. Im Gartenbereich des Kindergar-
tens fand das Außengehege seinen Platz. Jede Gruppe 
durfte sich einen Tag lang um sie kümmern. Neben den 
pfl egerischen Aufgaben wie dem Füttern und dem Aus-
misten vom Hühnerstall gab es viele weitere tolle Erlebnis-
se, wie z. B. das Einsammeln der Eier sowie viele Kuschel- 
und Spieleinheiten. Selbstverständlich wurden die Kinder 
im Voraus von dem Hühnerzüchter Herrn Hahn über das 
Essverhalten und die Betreuung der Hühner aufgeklärt und 
informiert. Auch in den Gruppen wurde das Thema vertieft 
und somit waren wir sehr gut auf den Besuch der Hühner 
vorbereitet. Während der gesamten Woche und auch da-
rüber hinaus konnten und können die Kinder im Zuge eines 
Projektes vieles über die Tiere erfahren. In der Krippe des 
Außengebäudes zog sogar ein eigenes Huhn (Stofftier) ein.

Es war eine tolle gemeinsame Woche, in der auch die Eltern 
in den Bring- und Abholzeiten die Möglichkeit hatten, mit 
ihren Kindern gemeinsam die Tiere zu betrachten und zu 
besuchen. Gerne möchten wir als Einrichtung nun dieses 
tolle Ereignis beibehalten und versuchen die Hühner ein-
mal im Kindergartenjahr bei uns zu begrüßen.

Jazz-Frühschoppen
Jazz-FrühschoppenOpen Air – Jazz im Park

Open Air – Jazz im Park
Die Zydeco-Playboys präsentieren eine leidenschaftliche Me-
lange aus schweißtreibendem Zydeco, groovendem Latin-
Rhythm & Blues, alligatorengeschwängerten Cajun-Songs, pol-
ternden Tex-Mex-Polkas und Blues. Nicht zu vergessen die 
Waschbrett-Einlagen. Die erfahrene Partyband um den Akkordeo-
nisten und Sänger Oliver E. Kraus ist seit 1994 im In- und Ausland 
unterwegs. Gute-Laune-Musik steht auf ihrem Programm – aber 
mit dem gewissen Etwas. Und dazu zählt die musikalische Ver-
wurzelung im Zydeco-Stil. Der Zydeco ist eine schnelle, tanzbare 
Musikform aus dem Süden und Südwesten des US-amerikani-
schen Bundesstaates Louisiana mit den charakteristischen Instru-
menten wie Akkordeon und Waschbrett. Die Presse schreibt: „Der 
versierte Akkordeon-Wizard Oliver E. Kraus versteht es blendend, 
eigene, originelle Songs in der Tradition seiner Vorbilder zu schrei-
ben. Einen unerhörten Drive entwickelt die Rhythm-Section – 
egal, ob gerade ein Two-Step, ein Walzer oder ein Shuffl e ange-
sagt ist. Was ebenfalls hervorsticht, sind die abwechslungsreichen 
Arrangements.“
Die Zydeco-Playboys treten im wunderschönen Essinger Schloss-
park auf. Bei schlechtem Wetter fi ndet die Veranstaltung in der 
Schloss-Scheune statt. Der Eintritt ist frei.

Kulturinitiative
Schloss-Scheune Essingen

Zydeco-Playboys
Sonntag, 16. Juni 2024, 11.00 - 15.00 Uhr

Programmpunkt beim Essinger Ferienprogramm 
2024 beteiligen möchte, darf sich sehr gerne im 
Rathaus bei Frau Matscheko 
(Tel. 83-56, matscheko@essingen.de) melden. 
Bereits jetzt möchten wir uns bei allen Beteiligten 
für die Unterstützung ganz herzlich bedanken.
Ihre Gemeindeverwaltung Essingen

E� in�er
Ferienprogra� 

2024Wer sich noch gerne in den 
Sommerferien mit einem 
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Erst vor wenigen Tagen absolvierten 1.500 Wanderfans die 
diesjährige 12-Stunden-Remstalwanderung des Remstal Touris-
mus. Wer sich nach der 43 km langen Tour mit Start in Win-
terbach einer neuen Herausforderung stellen möchte, darf sich 
nun auf das nächste Wanderevent freuen: Den ULTRA HIKE 
Remstal von abenteuerreich Erlebnistouren am Wochenende 
12./13. Oktober 2024.

Am Samstag, den 12. Oktober um 11.30 Uhr fällt an der STIHL 
Markenwelt in Waiblingen der Startschuss zu dieser Langstre-
ckenwanderung. Der Rundweg führt von dort aus auf 83 Kilo-
metern nach Weinstadt, Winterbach, Welzheim und über 
Berglen zurück nach Waiblingen. In diesem Jahr gibt es drei 
Möglichkeiten an der 24-Stunden-Wanderung teilzunehmen: 
man wandert alleine mithilfe einer GPX-Datei, in Begleitung 
eines erfahrenen Guides oder als Staffellauf mit bis zu drei 
Freunden oder Kollegen. 

Remstal Tourismus
ULTRA HIKE Remstal 24-h-Wanderung

Alleine, mit Guide oder in der Staffel: 
Wanderevent ab Waiblingen 

am 12./13. Oktober 2024 

Entlang der Strecke werden zehn Verpfl egungsstationen inkl. 
Toilettenwagen aufgebaut. Für alle, die aus gesundheitlichen 
Gründen abbrechen möchten, wird es einen Shuttle-Service 
zur nächsten S-Bahn-Haltestelle geben und auch ein Team des 
Roten Kreuzes wird die Tour begleiten. Auf alle Finisher wartet 
im Ziel eine Medaille und Urkunde.

An der ULTRA HIKE Remstal 24-h-Wanderung können max. 
200 Personen teilnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 99,- 
Euro, die Anmeldung erfolgt bei abenteuerreich Erlebnistouren 
unter www.abenteuerreich.de/tour/ultra-hike-remstal-24h-
wanderung. 

abenteuerreich Erlebnistouren
Lindenstr. 57/1, 73650 Winterbach
Tel. 07181/9377599, Mobil 0170/8348848
info@abenteuerreich.de – www.abenteuerreich.de 

FÜR DAS MITTEILUNGSBLATT GESUCHT
Für einen Zustellbezirk in Essingen suchen wir ab Juli 2024 
einen

Austräger m/w/d
Diese Tätigkeit eignet sich für alle, die sich gern an der frischen 
Luft bewegen und zuverlässig sind. 
Es sind ca. 60 Mitteilungsblätter auszutragen.
Interessenten möchten sich bitte mit dem Krieger-Verlag 
GmbH, Postfach 11 03, Telefon 0 79 53/98 01-23, 74568 Blau-
felden, E-Mail: stefanie.kastler@krieger-verlag.de in Verbindung 
setzen, wo auch nähere Einzelheiten zu erfahren sind.

Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungs-
berichte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentlichungen der 
Gemeindeverwaltung Essingen ist Bürgermeister Hofer oder sein 
Vertreter im Amt. Für den übrigen Inhalt der jeweilige Auftraggeber.

Druck und Verlag: Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 
Blaufelden, Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 98 01-90

iMPressuM

Terminänderungen möglich – alle Angaben ohne Gewähr.
Sa., 25.5. - Kulturinitiative Schloss-Scheune Essingen e. V.
  Caro Trischler, North e Sul, 20.00 Uhr in der 

Schloss-Scheune
So., 26.5. - TSV Essingen, Fußball, 2. Mannschaft
  Heimspiel, 15.00 Uhr
Do., 30.5. - Posaunenchor Lauterburg
  Ausfl ug bis 2.6.2024
 - Katholische Kirchengemeinde Herz-Jesu Essingen
  Fronleichnamsgottesdienst mit den Erstkom-

munionkindern und den Firmlingen im Schloss-
park, anschl. Prozession zur Kirche, 8.30 Uhr

Fr., 31.5. - Skatverein Karo-Dame Essingen
  Kartenspielabend ab 20.00 Uhr im Gasthaus 

zum Bären

Veranstaltungen der Woche

Hausnummer,
Briefk asten 

und 
Klingelschild 

sollen 
lesbar sein

Stellen Sie sich einmal vor:
Sie brauchen mitt en in der Nacht einen 
Arzt – oder sonst schnelle Hilfe. Ist Ihre 
Hausnummer gut lesbar? Und auch der 
Name am Briefkasten oder Klingel-
knopf? Nur so ist gewährleistet, dass Sie 
jederzeit erreichbar sind, wenn Sie drin-
gend Hilfe benöti gen. 
Auch Brieft räger und Zeitungszusteller sind 
für eindeuti ge Beschrift ungen dankbar.
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ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST

Notrufnummern
 – Rettungsdienst-Notfallrettung/Notarzt für akut lebensbe-

drohliche Zustände ist rund um die Uhr zu erreichen über:
  Tel. 1 12

 – Krankentransporte: Tel. 1 92 22

 – Feuerwehr: Tel. 1 12

Allgemeinärztlicher und augenärztlicher 
Notfalldienst für Essingen und Lauterburg
täglich von 18.00 Uhr – 8.00 Uhr, Mittwoch ab 13.00 Uhr, Freitag 
von 16.00 Uhr – 8.00 Uhr (Samstag) und am Wochenende durch-
gehend. Tel. 116 117

Notfallpraxis Aalen
am Ostalb-Klinikum-Aalen
Am Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten: Mi., 13.0. - 22.00 Uhr; Fr., 16.0. - 22.00 Uhr;
Sa., So., Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen
an der St. Anna-Virngrund-Klinik
Dalkinger Str. 8, 73479 Ellwangen
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist unter folgender Rufnum-
mer zu erfragen: Tel. 0761/12012000

Telefonseelsorge
Gesprächspartner rund um die Uhr, Tel. 0800/1110111

Tierärztlicher Sonntagsdienst
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst am Wochenende zu erfragen bei 
Ihrem Haustierarzt zu entnehmen aus der Tageszeitung.

Störungsnummer für Gasversorgung GEO
Notruf 07364/8993

Notdienst Wasser
Landeswasserversorgung: Tel. 07345/9638-2121
außer für Lauterburg, Birkenteich und Wental
ZV Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung
Tel. 07328/6272 oder Mobil 0174/2131584

Störungsnummer für Strom- und Gasnetz 
der Netze NGO als Tochtergesellschaft 
der EnBW ODR AG
Strom – Tel. 07961/9336-1401, Gas – Tel. 07961/9336-1402

Terminänderungen möglich – alle Angaben ohne Gewähr.

Sa., 1.6. - TSV Essingen, Fußball, 1. Mannschaft
  Heimspiel, 15.30 Uhr
 - Katholische Kirchengemeinde Herz-Jesu  

Essingen
  Senioren- und Krankengottesdienst mit Kranken-

salbung in der Kath. Herz-Jesu-Kirche, 10.30 Uhr
So., 2.6. - Märchenspaziergang
  zur Remsquelle, Treffpunkt 14.00 Uhr bei der 

Forellenzucht
 -  Dorfmuseum Essingen, Museum und Stüble ge-

öffnet, mit Kaffee und Kuchen, 14.00 – 18.00 Uhr
Di., 4.6. - Briefmarken- und Münzsammlerfreunde 

Essingen
  Tauschabend im TSV-Vereinsheim ab 17.00 Uhr
Fr., 7.6. - Skatverein Karo-Dame Essingen
  Kartenspielabend ab 20.00 Uhr im Gasthaus zum 

Bären
Sa., 8.6. - Kinderfest Lauterburg
So., 9.6. - Kommunalwahlen 2024 und Europawahl 2024
Mi., 12.6. - Dorfmuseum Essingen
  Vereinsabend für Mitglieder im Stüble, ab 18.30 Uhr
 - Gemeinde Essingen
  Sitzung Technischer Ausschuss, 18.30 Uhr
Do., 13.6. - Gemeinde Essingen
  Sitzung Verwaltungsausschuss, 18.30 Uhr
Fr., 14.6. - Landfrauen Essingen/Lauterburg
  Abendlicher, romantischer Rundgang in Nördlingen
 - Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Lauter-

burg
  Allgäu-Wanderung bis 16.6.2024
 - Kath. Kirchengemeinde Herz-Jesu
  Ferienfreizeit Stettenhof, bis 16.6.2024

 - Skatverein Karo-Dame Essingen
  Kartenspielabend ab 20.00 Uhr im Gasthaus zum 

Bären
Sa., 16.6. - Kulturinitiative Schloss-Scheune Essingen e. V.
  Zydeco-Playboys, Jazz im Park, Schloss-Park, 

11.00 – 15.00 Uhr
Do., 20.6. - Gemeinde Essingen
  Sitzung Gemeinderat, 18.30 Uhr
 - Katholische Kirchengemeinde Herz-Jesu Essin-

gen
  KGR-Sitzung, 19.00 Uhr
Fr., 21.6. - Skatverein Karo-Dame Essingen
  Kartenspielabend ab 20.00 Uhr im Gasthaus zum 

Bären
Sa., 22.6. - Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Essingen
  Bergfest mit Sonnwendfeuer auf dem Köpfle, 

18.00 Uhr
So., 23.6. - Katholische Kirchengemeinde Herz-Jesu Essin-

gen
  ökumenische Kirche für Knirpse in der Kath. Herz-

Jesu-Kirche mit anschl. Mittagessen im Gemein-
dehaus, 11.45 Uhr

Do., 27.6. - Posaunenchor Essingen
  Konzert Südafrikanische Brass Band aus Port 

Elizabeth in der ev. Kirche in Essingen, 19.00 Uhr
Fr., 28.6. - Skatverein Karo-Dame Essingen
  Kartenspielabend ab 20.00 Uhr im Gasthaus zum 

Bären
Sa., 29. + 
So., 30.6. - Burgfest in Lauterburg, Lauterburg unplugged
So., 30.6. - Ev. Kirchengemeinde Essingen-Lauterburg
  Burgfest in Lauterburg mit Distriktgottesdienst, 

10.30 Uhr

Veranstaltungen des Monats Juni
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Wochenplan für den Apothekendienst
Der Notdienst beginnt um 8.30 Uhr morgens und endet am 
darauffolgenden Tag um 8.30 Uhr.

Samstag, 25.5.2024:
Limes-Apotheke Wasseralfingen, Tel. 07361/71870
Wilhelmstr. 5, 73433 Aalen (Wasseralfingen)
Sonntag, 26.5.2024:
Adler-Apotheke Ellwangen, Tel. 07961/933860
Marienstr. 2, 73479 Ellwangen (Jagst)
Schloss-Apotheke Essingen, Tel. 07365/919100
Tauchenweiler Str. 4, 73457 Essingen 
Montag, 27.5.2024:
Gaia-Apotheke, Tel. 07361/556200
Wilhelm-Merz-Str. 18/1, 73431 Aalen
Dienstag, 28.5.2024:
Apotheke im Ärztezentrum Ellwangen, Tel. 07961/9332010
Karlstr. 1, 73479 Ellwangen (Jagst) 
Volkmarsberg-Apotheke Oberkochen, Tel. 07364/919493
Heidenheimer Str. 15, 73447 Oberkochen

Mittwoch, 29.5.2024:
Adler-Apotheke Aalen, Tel. 07361/61460
Beinstr. 6, 73430 Aalen
Donnerstag, 30.5.2024:
Apotheke am Markt Ellwangen, Tel. 07961/2582
Marktplatz 17, 73479 Ellwangen (Jagst) 
Hofherrn-Apotheke Aalen, Tel. 07361/44041
Hofherrnstr. 50, 73434 Aalen (Hofherrnweiler) 
Freitag, 31.5.2024:
Apotheke Abtsgmünd, Tel. 07366/6359
Hauptstr. 33, 73453 Abtsgmünd
Stadt-Apotheke Lauchheim, Tel. 07363/5147
Hauptstr. 49, 73466 Lauchheim

Dieser Dienstplan ist ohne Gewähr.
Aktueller Notdienstplan an jeder Apothekentür oder unter www.
lak-bw.notdienst-portal.de.

aMtliche BekanntMachungen

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Förderantragscluster nach Gigabit-RL 2.0 – Programm graue 
Flecken

Gemeinde Bartholomä, vertreten durch BM Thomas Kuhn
und

Gemeinde Eschach, vertreten durch BM Jochen König
und

Gemeinde Göggingen, vertreten durch BM Danny Kuhl
und

Gemeinde Gschwend, vertreten durch BM Christoph Hald
und

Gemeinde Ruppertshofen, vertreten durch BM Peter Kühnl
und

Gemeinde Spraitbach, vertreten durch BM Johannes Schurr
und

Gemeinde Täferrot, vertreten durch BM Markus Bareis
- nachfolgend „Auftraggeber“ -

sowie
Gemeinde Essingen, vertreten durch BM Wolfgang Hofer

- nachfolgend „Geschäftsbesorger“
- alle gemeinsam nachfolgend „Kooperationspartner“ genannt -

heben die parallele öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Sin-
ne von § 25 Abs. 1, Abs. 2, S. 2 GKZ zur Bildung eines gemein-
samen Förderantragsclusters „Cluster SüdWest“ auf.

Präambel
Die Breitbandförderung des Bundes wird im Jahr 2024 mit der 
Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der 
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ 
vom 30.4.2024 – Gigabit-RL 2.0“ fortgesetzt werden. Die gemein-
deübergreifende Zusammenarbeit wird im Kriterienkatalog zur 
Priorisierung der Förderanträge stark gewichtet (vgl. Ziffer 5.7 
Gigabit-RL 2.0).
Die Kooperationspartner vereinbarten daher im Hinblick auf die 
Bildung eines Förderantragsclusters für das Gebiet Cluster Süd-
West die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 10.10.2023.

§ 1 Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

(1) Beim Projektträger für die Gigabit-RL 2.0 wurde vom Ge-
schäftsbesorger ein Förderantrag für das Cluster SüdWest 
gestellt, der leider nur 220 Punkte erreichte. Da damit keine 
Fördermittelbewilligung erfolgt ist, sind die Kooperations-
partner übereingekommen die öffentlich-rechtliche Verein-
barung aufzuheben, um unter einer veränderten Zusam-
mensetzung der Kooperationspartner einen erneuten 
Förderantrag stellen zu können.

(2) Eine Aufhebung der Vereinbarung bedarf gemäß § 25 Abs. 
1 S. 2 GKZ der Genehmigung der zuständigen Rechtsauf-
sichtsbehörde.

(3) Die Aufhebung der Vereinbarung ist nach § 25 Abs. 6 GKZ 
mit der Genehmigung von den beteiligten Kooperations-
partnern öffentlich bekannt zu machen. Sie wird am Tage 
nach der letzten öffentlichen Bekanntmachung rechtswirk-
sam.

Für die Gemeinde Essingen Für die Gemeinde Bartholomä
Hofer, Bürgermeister Kuhn, Bürgermeister
Für die Gemeinde Eschach Für die Gemeinde Göggingen
König, Bürgermeister Kuhl, Bürgermeister
Für die Gemeinde Gschwend Für die Gemeinde Ruppertshofen
Hald, Bürgermeister Kühnl, Bürgermeister
Für die Gemeinde Spraitbach Für die Gemeinde Täferrot
Schurr, Bürgermeister Bareis, Bürgermeister
Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde mit Schreiben des 
Landratsamtes vom 21.05.2024, AZ I/11-030.35, genehmigt:
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung aufgrund von § 25 Gesetz 
über kommunale Zusammenarbeit (GKZ)
Zwischen den Gemeinden Bartholomä, Eschach, Essingen, Gög-
gingen, Gschwend, Ruppertshofen, Spraitbach und Täferrot wur-
de am 17.05.2024 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über 
die Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 
10.10.2023 zur Bildung eines gemeinsamen Förderantragsclus-
ters „Cluster SüdWest“ abgeschlossen. Diese Vereinbarung wird 
gemäß § 25 Absatz 5 i. V. m. § 28 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) genehmigt.

Europawahl und Kommunalwahlen  
am 9. Juni 2024
hier: wichtige Hinweise
 a) Erweiterte Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes so-

wie Erreichbarkeit des Wahlamtes insbesondere zur Wahl-
scheinbeantragung

  Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 7. Juni 2024, 
18.00 Uhr, bei der Gemeinde (Gemeindebehörde/Bürger-
meisteramt) beantragt werden. Zusätzlich zu den regulären 
Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes ist deshalb das 
Einwohnermeldeamt der Gemeinde Essingen insbesondere 
zur Wahlscheinbeantragung am Freitag, 7. Juni 2024, erwei-
tert von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr geöffnet (Bürgermeisteramt 
Essingen, Rathausgasse 9, 73457 Essingen, Zimmer Nr. 12, 
Erdgeschoss, Telefonnummer 07365/83-24; rollstuhlgerecht 
erreichbar).
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  Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert ein 
Wahlberechtigter aber glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor 
der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Ins-
besondere hierzu ist das Einwohnermeldeamt der Gemeinde 
Essingen am Samstag, 8. Juni 2024 in der Zeit von 
10.30 Uhr – 12.00 Uhr, im Rahmen einer telefonischen Be-
reitschaft unter der Tel. 07365/83-26 erreichbar.

  Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass im Rahmen dieser 
Bereitschaft bzw. der erweiterten Öffnungszeit am 7. Juni 2024 
ausschließlich entsprechende Wahlscheine ausgestellt und 
keine anderen Angelegenheiten des Einwohnermeldeamtes 
bearbeitet werden.

  Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag (Sonntag, 9. Juni 2024), 15.00 Uhr, ge-
stellt werden. In diesen Fällen wird um Kontaktaufnahme 
am Wahltag mit dem Wahlamt (Bürgermeisteramt Essingen, 
Wahlamt, Rathausgasse 9, 73457 Essingen, Zimmer Nr. 108, 
1. Stock, rollstuhlgerecht erreichbar, Tel. 07365/83-33 - das 
Wahlamt ist am Wahltag ab 8.00 Uhr erreichbar) gebeten. Wer 
den Antrag für einen anderen stellt, muss die Berechtigung 
hierzu durch schriftliche Vollmacht nachweisen.

  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können, unter bestimmten Voraussetzungen (vgl. ins-
besondere auch „Öffentliche Bekanntmachung über das 
Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis für die Wahl zum 
Europäischen Parlament – Europawahl – und für die Wahl 
des Gemeinderats und des Kreistags sowie über die Erteilung 
von Wahlscheinen für diese Wahlen am 9. Juni 2024“ im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Essingen vom 4. Mai 2024, Aus-
gabe 18/2024), den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. Deshalb gelten die 
vorstehend genannten zusätzlichen bzw. erweiterten Öff-
nungszeiten usw. insbesondere auch für diesen Personenkreis.

 b) Zusendung der Stimmzettel der Wahl des Kreistags und des 
Gemeinderats für die Urnenwahl

  Die Stimmzettel (einschließlich Merkblätter) für die Wahl der 
Gemeinderäte (gelb) und Kreisräte (hellgrün) werden auf-
grund der Wahlvorschriften allen Wahlberechtigten auch für 
die persönliche Stimmabgabe im Wahlraum spätestens ei-
nen Tag vor der Wahl zugesandt. Natürlich erhalten die Wahl-
berechtigten nur Stimmzettel für diejenigen Wahlen, für die 
sie auch wahlberechtigt sind, übermittelt. Bitte beachten Sie, 
dass es sich bei diesen zugestellten Stimmzetteln nicht um 
Briefwahlunterlagen handelt (gesonderter Antrag erforderlich 
- beispielsweise mit dem Wahlscheinantrag auf der Rückseite 
der Wahlbenachrichtigung) und jeder Wahlberechtigte diese 
Stimmzettel automatisch und ohne Beantragung für die 
Urnenwahl im Wahlraum erhält.

  Sinn und Zweck der Übermittlung der Stimmzettel ist es, dass 
sich die Wähler in aller Ruhe zu Hause auf die Wahl vorberei-
ten, sich mit den komplexen Regelungen (Panaschieren, Ku-
mulieren, Verwendung mehrerer Stimmzettel - vgl. Merkblät-
ter) usw. vertraut machen und die Stimmzettel zu Hause 
auch bereits ausfüllen können.

  Bitte werfen Sie deshalb die zugestellten Stimmzettel nicht 
weg, sondern nutzen Sie die hierdurch gegebene Möglich-
keit, sich zu Hause in Ruhe auf die Wahl vorzubereiten, sich 
mit den Regelungen usw. vertraut zu machen und die Stimm-
zettel zu Hause bereits auszufüllen.

  Bringen Sie dann Ihre in der Regel bereits ausgefüllten Stimm-
zettel am Wahltag (Sonntag, 9. Juni 2024) in das Wahllokal 
mit (bringen Sie bitte Ihre Stimmzettel auch dann in das 
Wahllokal mit, wenn Sie sie erst dort entsprechend aus-
füllen möchten). Vergessen Sie bitte auch nicht, Ihre Wahl-
benachrichtigung und einen Personalausweis, gültigen 
Identitätsausweis (Unionsbürger) oder Reisepass mit ins 
Wahllokal zu bringen.

  Hier im Wahllokal erhalten Sie dann die dazugehörigen 
Stimmzettelumschläge für die Urnenwahl ausgehändigt. 

Selbstverständlich können Sie auch Ihre ggf. bereits zu Hause 
getroffene Entscheidung in der Wahlkabine des Wahllokals 
korrigieren, indem Sie sich insbesondere im Wahllokal neue 
Stimmzettel aushändigen lassen.

  Da die Stimmzettel, wie vorstehend dargestellt, jedem Wahl-
berechtigten bis spätestens 8. Juni 2024 zugestellt werden, 
erhält ein Wahlberechtigter im Wahllokal Stimmzettel nur 
noch auf Verlangen.

  Die Zusendung der Stimmzettel der Wahl des Kreistags und 
des Gemeinderats für die Urnenwahl hat begonnen. Machen 
Sie von der Möglichkeit Gebrauch, sich zu Hause in Ruhe zu 
informieren und bringen Sie Ihre Stimmzettel mit in den Wahl-
raum.

 c) Rechtzeitige Rückgabe/Rücksendung der Briefwahlunterlagen
  Der rote Wahlbrief (Europawahl) und/oder der gelbe Wahlbrief 

(Kommunalwahlen) - einschließlich der entsprechenden Brief-
wahlunterlagen - muss/müssen am Wahlsonntag (9. Juni 
2024) bis spätestens 18.00 Uhr bei der auf dem Umschlag 
angegebenen Stelle sein. Für die rechtzeitige Rücksendung 
müssen Sie selbst sorgen. Die Landeswahlleitung empfiehlt 
in diesem Zusammenhang, bei Übersendung per Post, dass 
der/die Wahlbrief/Wahlbriefe, um den rechtzeitigen Eingang 
sicherzustellen, in Deutschland spätestens am dritten 
Werktag vor der Wahl, also am Donnerstag, dem 6. Juni 
2024, abgesandt wird/werden. Sie können den/die Wahl-
brief/Wahlbriefe auch bei der angegebenen Stelle abgeben 
(insbesondere durch Einwurf in den Briefkasten im Rathaus 
Essingen, Rathausgasse 9, 73457 Essingen). Dies ist vor al-
lem auch dann zu empfehlen, wenn der rechtzeitige Eingang 
bei Versand durch das Postunternehmen nicht mehr sicher ist.

  Bei verspätetem Eingang kann Ihre Stimmabgabe nicht 
berücksichtigt werden. Bei entlegenen/entfernter liegen-
den Orten (insbesondere bei Einlieferung im Ausland) ist 
eine noch frühere Einlieferung dringend empfohlen, um 
einen rechtzeitigen Eingang des Wahlbriefes zu gewährleisten. 
Bei Einlieferung im Ausland ist neben den längeren Postlauf-
zeiten zu berücksichtigen, dass die Wahlbriefe auch freige-
macht werden müssen.

 d) Informationsangebot der Bundeszentrale für politische 
Bildung

  Die Bundeszentrale für politische Bildung hat auf ihrer Home-
page unter www.bpb.de ein umfangreiches Informationsange-
bot zu der Europawahl eingerichtet. Hier finden Sie auch den 
sogenannten „Wahl-O-Mat“ (direkt aufrufbar unter  
www.wahl-o-mat.de). Dieses extra entwickelte Programm 
zeigt, welche der zur Wahl zugelassenen Parteien der eigenen 
politischen Position am nächsten stehen.

Bitte beachten Sie, dass wegen des Feiertags Fronleich-
nam in KW 22 (27. Mai bis 1. Juni) der Redaktions-
schluss auf

Dienstag, 28. Mai, 9.00 Uhr
vorverlegt wird. Krieger-Verlag, Blaufelden

Achtung!  KW 22

Vorverlegter Redaktionsschluss

Immer gut informiert 
mit dem Mitteilungsblatt der Gemeinde.
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1. Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und gleich-
zeitig finden in der Gemeinde Essingen die Kommunalwahlen – Wahl des Gemeinderats und Wahl des Kreistags – statt.

2. Die Wahlzeit dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

3. Die Gemeinde ist in folgende 5 Wahlbezirke eingeteilt:

Gemeinde Essingen Landkreis Ostalbkreis

Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Wahl zum Europäischen Parlament – 
Europawahl – und der Wahl des Gemeinderats und der Wahl des Kreistags am 9. Juni 2024

Gemeinde Essingen                                                                                                                                Landkreis Ostalbkreis 
 
Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Wahl zum Europäischen Parlament – Euro-
pawahl – und der Wahl des Gemeinderats und der Wahl des Kreistags am 9. Juni 2024 
 
1. Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament – 

Europawahl – und gleichzeitig finden in der Gemeinde Essingen die Kommunalwahlen – Wahl des Gemeinderats und 
Wahl des Kreistags – statt. 

 
2. Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
3. Die Gemeinde ist in folgende 5 Wahlbezirke eingeteilt: 
 
Wahlbezirk 

Nummer 
Bezeichnung/Abgrenzung des Wahlbezirks 

Bezeichnung/Lage des Wahlraums 
(Straße, Hausnummer, Zimmer-Nr.) 

001 
insbesondere alter Ortskern von Essingen mit 
sämtlichen Teilorten, außer Lauterburg, Birken-
teich und Wental 

Rathaus Essingen  
Rathausgasse 9, 73457 Essingen 
Großer Sitzungssaal, 1. Stock, Zimmer Nr. 112 
 

 Wahlraum rollstuhlgerecht. 

002 
insbesondere Wohngebiete im südöstlichen Be-
reich des Hauptortes Essingen 

Kinderhaus Rappelkiste  
Pfählenweg 12, 73457 Essingen 
Bewegungs-/Spielflur Krippe 
 

 Wahlraum rollstuhlgerecht. 

003 Lauterburg mit Birkenteich und Wental 

Evangelischer Kindergarten Lauterburg  
Burgstraße 2, 73457 Essingen-Lauterburg 
Mehrzweckraum 
 

 Wahlraum rollstuhlgerecht. 

004 
insbesondere Wohngebiete östlich der Bahnhof-
straße 

Kindergarten Sternschnuppe  
Pestalozziweg 4, 73457 Essingen 
Mehrzweckraum/-halle 
 

 Wahlraum rollstuhlgerecht. 

005 
Gebiete westlich der Bahnhofstraße und nördlich 
der Hauptstraße 

Parkschule  
Amselweg 18, 73457 Essingen 
Mensa – Ebene Erdgeschoss 
 

 Wahlraum rollstuhlgerecht. 
 
 In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis spätestens 19. Mai 2024 zugestellt worden ist, sind der Wahl-

bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 

Die Briefwahlvorstände 1 bis 3 treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Europawahl um 13:45 Uhr jeweils in der 
Remshalle, Amselweg 12, 73457 Essingen, Briefwahlraum/Sitzungsraum: Hallen-/Sportbereich, zusammen. Die 
Briefwahlräume/Sitzungsräume sind jeweils rollstuhlgerecht. 
 

4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist.  

 
 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen 

Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei den Wahlen abgegeben werden. 

 In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis 
spätestens 19. Mai 2024 zugestellt worden ist, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.

 Die Briefwahlvorstände 1 bis 3 treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses der Europawahl um 13.45 Uhr je-
weils in der Remshalle, Amselweg 12, 73457 Essingen, 
Briefwahlraum/Sitzungsraum: Hallen-/Sportbereich, zu-
sammen. Die Briefwahlräume/Sitzungsräume sind je-
weils rollstuhlgerecht.

4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist. 

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei den Wahlen abgegeben 
werden.

5. Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl –
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 

erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

 Stimmzettel-Aufdruck:
 Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des Euro-

päischen Parlaments  
 Stimmzettel-Farbe: weißlich
 Jeder Wähler hat eine Stimme.
 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Num-

mer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung 
bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereini-
gung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Be-
werber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von 
der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis für die Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf 
dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Für die Stimmabgabe im 
Wahlraum wird bei der Europawahl kein Stimmzettelum-
schlag verwendet.

 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
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6. Kommunalwahlen 
 Es finden gleichzeitig die nachstehenden Wahlen statt. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln in amtlichen 
Stimmzettelumschlägen.

6.1 Wahl des Gemeinderats
 Zu wählen sind 17 Mitglieder.
 Stimmzettel-Aufdruck: 
 Wahl des Gemeinderats
 Stimmzettel-Farbe: gelb
6.2 Wahl des Kreistags
 Zu wählen sind im Wahlkreis
 VII - Albuch-Rosenstein 8 Mitglieder.
 Stimmzettel-Aufdruck:
 Wahl des Kreistags
 Stimmzettel-Farbe: hellgrün
6.3 Die Stimmzettel für die einzelnen Wahlen (ohne Europa-

wahl) sind in je besonderen Stimmzettelumschlägen ab-
zugeben, die von gleicher Farbe wie die zugehörigen 
Stimmzettel sind.

 Die Stimmzettel für die Kommunalwahlen werden den 
Wahlberechtigten spätestens am 8. Juni 2024 zugesandt.

 Die Stimmzettelumschläge sowie weitere Stimmzettel 
werden im Wahlraum bereitgehalten.

6.4 Bei den Wahlen des Gemeinderats und des Kreistags hat 
der Wähler so viele Stimmen, wie jeweils Mitglieder des 
Gemeinderats und des Kreistags im Wahlkreis zu wählen 
sind (vergleiche Ziff. 6.1 – 6.2).

 Die Anzahl der Stimmen ist jeweils im Stimmzettel ange-
geben.

6.5 Es findet Verhältniswahl statt bei der
 – Wahl des Gemeinderats
 – Wahl des Kreistags

 Hierbei können nur denjenigen Bewerbern, die in einem 
Stimmzettel aufgeführt sind, Stimmen gegeben werden. 

 Der Wähler kann
  – Bewerbern aus verschiedenen Stimmzetteln Stimmen 

geben (panaschieren) und
  – einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (kumulie-

ren).
 Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, dass er 

auf einem oder mehreren Stimmzetteln
 – Bewerbern, denen er eine Stimme geben will, durch ein 

Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen, durch Eintra-
gung des Namens oder auf sonst eindeutige Weise aus-
drücklich als gewählt kennzeichnet,

 – Bewerbern, denen er zwei oder drei Stimmen geben 
will, durch die Ziffer „2“ oder „3“ hinter dem Namen, 
durch Wiederholen des Namens oder auf sonst ein-
deutige Weise als mit zwei oder drei Stimmen gewählt 
kennzeichnet.

 Der Wähler kann auch einen Stimmzettel ohne jede Kenn-
zeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet abgeben. In 
diesem Fall gilt jeder Bewerber, dessen Name im Stimm-
zettel vorgedruckt ist, als mit einer Stimme gewählt. Bei 
der Wahl des Kreistags nur so viele Bewerber in der Rei-
henfolge von oben, wie Mitglieder des Kreistags für den 
Wahlkreis zu wählen sind. 

 Besondere Hinweise bei unechter Teilortswahl siehe Ziffer 
6.6.

6.6 Bei unechter Teilortswahl
 Es findet unechte Teilortswahl statt bei der Wahl des Ge-

meinderats
  zu wählende Vertreter  für den Wohnbezirk
  (Anzahl)
  14 Hauptort Essingen (geschlosse-

ner Ort einschließlich Aussiedler-
höfe Schwegelhöfe, Aussiedlerhof 
In den Buchen, Bahnhof, Gewer-
begebiet Sauerbach, Gewerbege-
biet Stockert, Gewerbegebiet 
Streichhoffeld, Ölmühle, Prinzeck, 
Tauchenweiler und Theußenberg)

 2  Lauterburg mit Birkenteich und 
Wental

 1  Forst mit Dauerwang und Her-
mannsfeld und weiteren Wohn-
plätzen (Birkhof, Gewerbegebiete 
Dauerwang, Hohenroden, Lauch-
kling, Lehbach, Oberkolbenhof, 
Schelhoppen, Schnaitberg, Sixen-
hof, Talhof, Unterkolbenhöfe, 
Weinschenkerhof, Zollhaus, Zoll-
hof)

 Bei unechter Teilortswahl gilt ergänzend zu den Aus-
führungen in den vorhergehenden Ziffern zur Verhält-
niswahl Folgendes:

 – Bei Verhältniswahl kann der Wähler einem Bewerber 
bis zu drei Stimmen geben. Bewerber aus verschiede-
nen Wahlvorschlägen können jeweils nur für den Wohn-
bezirk panaschiert werden, für den sie als Bewerber 
vorgeschlagen sind. In den einzelnen Wohnbezirken 
kann der Wähler nur so vielen Bewerbern Stimmen 
geben, wie für den Wohnbezirk jeweils Vertreter zu 
wählen sind; diese Höchstzahlen sind in den Stimm-
zetteln jeweils bei den einzelnen Wohnbezirken ange-
geben;

 – Gibt der Wähler seine Stimme durch Abgabe eines 
Stimmzettels mit vorgedruckten Namen ohne Kenn-
zeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet ab, so gilt 
jeder Bewerber als mit einer Stimme gewählt; höchs-
tens jedoch so viele Bewerber in der Reihenfolge von 
oben als mit einer Stimme gewählt, wie für den Wohn-
bezirk jeweils Vertreter zu wählen sind.

6.7 Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinweisen-
de Zusätze oder nicht nur gegen einzelne Bewerber ge-
richtete Vorbehalte auf dem Stimmzettel oder sonst im 
Stimmzettelumschlag sowie jede Kennzeichnung des 
Stimmzettelumschlags haben die Ungültigkeit der Stimm-
abgabe zur Folge.

6.8 Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die ent-
sprechenden Stimmzettelumschläge ausgehändigt.

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt 
werden. 

 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt wer-
den.

7. Wahlscheine
 Europawahl
 Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl haben, 

können an der Wahl im Landkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist,

 – durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
des Landkreises oder

 – durch Briefwahl
 teilnehmen.
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-

meindebehörde/dem Bürgermeisteramt einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen.

 Kommunalwahlen 
 Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen 

haben, können an der Wahl
 – durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des 

im Wahlschein angegebenen Gebiets oder
 – durch Briefwahl

 teilnehmen.
 Der Wahlschein enthält auf der Rückseite nähere Hinweise 

darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird.
 Wer bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen 

will, erhält auf Antrag bei der Gemeindebehörde/beim 
Bürgermeisteramt neben dem Wahlschein auch die weite-
ren Briefwahlunterlagen.
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 Der Wähler muss seine Wahlbriefe (getrennt nach Europa-
wahl – rot – und Kommunalwahlen – gelb –) mit den je-
weils dazugehörigen Stimmzetteln (in verschlossenen 
Stimmzettelumschlägen) und den unterschriebenen Wahl-
scheinen so rechtzeitig den jeweils auf den Wahlbriefum-
schlägen angegebenen Stellen übersenden, dass sie dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen.

 Die Wahlbriefe können auch bei der jeweils angegebenen 
Stelle abgegeben werden. Der Wähler, der seine Briefwahl-
unterlagen bei der Gemeindebehörde/beim Bürgermeis-
teramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle 
die Briefwahl ausüben.

8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Bei der Europawahl gilt dies 
auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten 
ist unzulässig (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes; § 19 
Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes).

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwah-
len: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht 
(§ 6 Absatz 4a des Europawahlgesetzes, § 19 Absatz 1 des 
Kommunalwahlgesetzes). Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
leistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

9. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahl-
ergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.

 Essingen, 21. Mai 2024
 Gemeindebehörde/Bürgermeisteramt Essingen
 gez. Wolfgang Hofer, Bürgermeister

Bericht über die öffentliche Sitzung  
des Gemeinderats am 16.5.2024
Anwesend: Bürgermeister Hofer und 14 Gemeinderäte
Beginn der öffentlichen Sitzung: 18.30 Uhr
Ende der öffentlichen Sitzung: 20.08 Uhr
Interessierte Bürger: 3 Personen
Keine Pressevertreter

TOP 1
Bürgerfragestunde
Eine Bürgerin aus Forst fragte nach, wie es mit der hausärztlichen 
Versorgung in Essingen weitergehen soll. Nachbargemeinden um 
Essingen haben sich in einer hausärztlichen Versorgungsgesell-
schaft zusammengeschlossen. Tritt Essingen hier auch bei? Der 
Bürgermeister konnte von einer guten hausärztlichen Versorgung 
in Essingen berichten. 3 gut funktionierende Praxen gibt es ak-
tuell. Für eine Praxis konnten auch zwei Nachfolger gefunden 
werden. Ein Beitritt in die hausärztliche Versorgungsgesellschaft 
kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Aktuell sieht er 
für Essingen keine Notwendigkeit.

TOP 2:
Jahresabschluss 2023 - Gemeinde Essingen
– Bildung von Haushaltsübertragungen
Im Rahmen des Jahresabschlusses können Haushaltsübertragun-
gen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie Ein- und 
Auszahlungen des Finanzhaushalts gebildet werden. Durch die 
Bildung von Haushaltsübertragungen erhöhen sich die veran-
schlagten Haushaltsansätze des Folgejahres.
Kämmerer Herr Waibel erläuterte alle Positionen, die in das fol-
gende Haushaltsjahr ganz oder teilweise übertragen oder nicht 
übertragen werden sollen.
Bei der Zusammenstellung der Haushaltsübertragungen wurden 
vorhandene Mittel für Maßnahmen nicht übertragen, sofern für 
diese Maßnahmen im Haushaltsplan 2024 zusätzliche Haushalts-
mittel eingestellt sind und diese Haushaltsmittel aus Sicht der 
Verwaltung für ausreichend erachtet werden. Dies ist insbeson-
dere gegeben, wenn eine Maßnahme erst im 2. Halbjahr 2024 
beginnt oder sich unter Umständen auf den Zeitraum der mittel-
fristigen Finanzplanung (2025 - 2027) verschiebt. So sollen bei-
spielsweise für das Baugebiet Kellerfeld II und das Industriegebiet 
Streichhoffeld 5. BA lediglich Teilübertragungen erfolgen.
Für den Grunderwerb, die Kostenbeteiligung am Aufbau einer 
Nahwärmeversorgung und die Gründung einer kommunalen 
Wohnbaugesellschaft sind Haushaltsübertragungen von insge-
samt 3.071.152,31 Euro zu bilden. Dies entspricht knapp der 
Hälfte der gesamten Haushaltsübertragungen.
Trotz einer Rekordinvestitionssumme von insgesamt 9.349.182,61 
Euro steigen die von der Verwaltung vorgeschlagenen Haushalts-
übertragungen gegenüber dem Vorjahr um 312.075,71 Euro auf 
insgesamt 6.239.043,40 Euro an.
Die Investitionstätigkeit und die Haushaltsübertragungen haben 
sich wie folgt entwickelt:
Dieser Punkt wurde im Verwaltungsausschuss am 7.5.2024 vor-
beraten. Der Gemeinderat stimmte einstimmig den Haushalts-
übertragungen nach Vorschlag der Verwaltung zu.

TOP 3:
Ess@gesellschaft mbH
– Gründung einer Assetgesellschaft
Die Gründung einer Assetgesellschaft mit der Bezeichnung  
„Ess@gesellschaft mbH“ wurde in der Sitzung des Gemeinderats 
am 21.3.2024 eingebracht und vorgestellt. Die Beratungen er-
folgten anschließend in den Sitzungen des Technischen Aus-
schusses am 17.4.2024 und des Verwaltungsausschusses am 
18.4.2024 sowie des Gemeinderats am 25.4.2024.
Die Gemeinde Essingen hat in den vergangenen Jahren durch 
unterschiedliche Projekte und Maßnahmen das Ziel einer klima-
freundlichen Kommune konsequent verfolgt. Neben der regene-
rativen Energiegewinnung durch Photovoltaikanlagen auf öffent-
lichen Gebäuden soll durch den Aufbau eines Nahwärmenetzes 
auch bei der Wärmeversorgung eine nachhaltige und klimascho-
nende Entwicklung vorangetrieben werden.
Neben diesen baulichen Maßnahmen wurde die N!Kom Projekt 
GmbH & Co. KG (N!Kom), welche insbesondere die Aufgaben von 
Planungs- und Beratungsleistungen für die Gemeinde über-
nimmt, gegründet. Mit der kommunalen Wärmeplanung werden 
aktuell die möglichen Maßnahmen zur weiteren Dekarbonisie-
rung der Gesamtgemeinde erstellt.
Im Rahmen der weiteren Entwicklungen und den erforderlichen 
Investitionen in Millionenhöhe sollte jedoch auch die Vermögens-
verwaltung sowie die buchhalterische und bilanzielle Abwicklung, 
insbesondere des Nahwärmenetzes, nachhaltig geregelt sein.
Die bereits bestehenden und neu entstehenden Nahwärmenet-
ze der drei Gesellschafterinnen der Gesellschaft für Energiever-
sorgung Ostalb mbH (GEO) werden aktuell in der Bilanz der GEO 
gebucht und verwaltet. Aufgrund der verschiedenen Größen und 
Kosten der bereits realisierten Nahwärmenetze entsprechen die 
Vermögenswerte der einzelnen Nahwärmenetze der Gesellschaf-
terinnen dabei jedoch nicht den jeweiligen Beteiligungsanteilen.
Die Gemeinde Essingen ist gemeinsam mit den beiden Städten 
Heubach und Oberkochen Gesellschafterin der GEO. Dabei sind 
die Stadt Oberkochen und die Gemeinde Essingen mit jeweils 
40% und die Stadt Heubach mit 20 % beteiligt.
Zur Sicherstellung einer ausgewogenen Kapitalstruktur sieht der 
Konsortialvertrag der GEO eine Eigenkapitalausstattung von min-
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destens 33,3 % der Bilanzsumme vor. Sollte diese Eigenkapital-
quote unterschritten werden, müssten die drei Gesellschafte-
rinnen entsprechend ihrer Beteiligungsanteile eine Erhöhung des 
Eigenkapitals beschließen und aus den kommunalen Haushalten 
finanzieren.
Vor allem die weiteren Ausbauplanungen, welche innerhalb der 
drei Gesellschafterinnen hinsichtlich der zeitlichen und finanziel-
len Umsetzung unterschiedlich vorangetrieben werden, würden 
zu einer massiven Unterschreitung der Eigenkapitalausstattung 
führen. Die geplanten Gesamtinvestitionen aller drei Gesellschaf-
terinnen müssten aus den kommunalen Haushalten entspre-
chend der Beteiligungsanteile jährlich mit hohen Kapitalzufüh-
rungen finanziert werden, unabhängig vom Ausbau des 
Nahwärmenetzes in der eigenen Kommune.
Nach Ansicht der drei Gesellschafterinnen der GEO ist es daher 
unerlässlich, dass zur Vermeidung einer solchen Schieflage und 
zur zeitlich und finanziell unabhängigen Entwicklung der einzel-
nen Gesellschafterinnen, die Anlagevermögen zukünftig durch 
die einzelnen Kommunen selbst finanziert werden müssen. Nur 
so können die einzelnen Gesellschafterinnen nach ihren eigenen 
Möglichkeiten den weiteren Ausbau von Versorgungsnetzen be-
stimmen, ohne dass Kapitalveränderungen und weitere grund-
sätzliche Veränderungen in der GEO vorgenommen werden 
müssen (u. a. Veränderung Eigenkapital bzw. Eigenkapitalzufüh-
rungen). Unabhängig davon stehen die drei Gesellschafterinnen 
uneingeschränkt zur GEO und wollen durch die Ausgliederung 
des Anlagevermögens aus der Bilanz der GEO diese in ihrem 
Bestand stärken.
Mit der Gründung einer Assetgesellschaft soll das Anlagevermö-
gen, insbesondere die baulichen Anlagen und Versorgungsnetze 
für die Nahwärmeversorgung, außerhalb der GEO und außerhalb 
des kommunalen Haushalts der Gemeinde Essingen verwaltet 
und finanziert werden. Auch die Städte Heubach und Oberko-
chen planen das Anlagevermögen der Nahwärmenetze zukünftig 
außerhalb der GEO zu führen. Auch die Kommunen, welche 
Gesellschafterinnen bei der N!Kom sind, werden ihre Infrastruk-
turen außerhalb der N!Kom führen.
Neben der Gründung einer solchen Assetgesellschaft in der 
Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), 
welche eine 100%ige kommunale Gesellschaft der Gemeinde 
Essingen wäre, könnte grundsätzlich auch eine wirtschaftliche 
und bilanzielle Abwicklung im Haushalt der Gemeinde Essingen 
sowie ggfls. in einem Eigenbetrieb erfolgen.
Allerdings soll die technische Betreuung und Betriebsführung der 
Versorgungsnetze weiterhin durch die GEO erfolgen, da hier das 
entsprechende Spezialwissen vorhanden ist. Insofern wäre auch 
die kaufmännische Erledigung durch die GEO bzw. eine neu zu 
gründenden Gesellschaft sinnvoll (Synergieeffekt). Nach Ansicht 
der Verwaltung sollten daher die handelnden Personen für diese 
Assetgesellschaft aus der GEO stammen.
Die Vorteile einer Assetgesellschaft in Form einer GmbH gegen-
über einem Eigenbetrieb wären, dass einerseits das derzeitige 
Personal der GEO innerhalb des Gesellschaftsverbunds (siehe 
nachfolgendes Schaubild) diese Aufgaben ohne entsprechende 
Ausschreibung oder Einzelverträge übernehmen und tätig wer-
den könnte, andererseits aber auch die Kapitalbeschaffung durch 
Investoren möglich wäre (z. B. „Bürgerwindrad“).
Auf die neu zu gründende Assetgesellschaft sollen nun in einem 
ersten Schritt insbesondere die Infrastrukturen des sich derzeit 
im Bau befindlichen Nahwärmenetzes mit Heizzentrale sowie 
evtl. zukünftige Nahwärmenetze übertragen werden.
Sofern in Zukunft weitere Aufgaben und Infrastrukturen auf die 
Assetgesellschaft übertragen werden sollen (z. B. Windkraftanla-
ge), ist hierfür eine Entscheidung durch den Gemeinderat erfor-
derlich.
In den Vorberatungen wurde der Entwurf des Gesellschaftsver-
trages eingehend beraten und stellenweise geändert und ange-
passt. Nach eingehenden Vorberatungen in den verschiedenen 
Gremien entscheidet der Gemeinderat über die Neugründung 
dieser Gesellschaft abschließend in seiner Sitzung im Juni 2024.

TOP 4:
Neufassung der Benutzungs- und Entgeltordnung für die 
Schloss-Scheune
In der Vergangenheit wurde bereits mehrfach die Überlassung 
der Schloss-Scheune für Jahrgangsfeiern und standesamtliche 

Trauungen angefragt. Zuletzt wurde dies auch seitens des Ge-
meinderats angeregt.
Zur Überlassung der Schloss-Scheune für Jahrgangsfeiern und 
standesamtliche Trauungen ist eine Änderung bzw. Neufassung 
der Benutzungs- und Entgeltordnung notwendig.
Da die aktuelle Benutzungs- und Entgeltordnung aus dem Jahr 
2010 stammt, wurde diese im gleichen Zug auf Vereinfachungs- 
und sonstige Anpassungsmöglichkeiten überprüft.
Neben redaktionellen Änderungen zur Vereinfachung und über-
sichtlicheren Gestaltung wurden folgende Änderungen vorge-
nommen:
Jahrgangsfeiern ab dem 40. Geburtstag zu runden (zehnjährigen) 
Jubiläen wurden unter der Kategorie „sonstige Veranstaltungen“ 
gem. § 3 Abs. 3 der Benutzungs- und Entgeltordnung aufgenom-
men.
Für die standesamtlichen Trauungen wurde ein gesonderter Ab-
satz eingefügt, da hierbei auch ein gesondertes Entgelt festzule-
gen ist. Der Einfachheit halber wurden hier pauschale Entgelte 
festgelegt, welche Raummiete, Aufbau, Dekoration, Reinigung 
und ggf. Heizkosten bereits beinhalten. Da bei einem „vorgege-
benen Termin“ mehrere Trauungen (mind. zwei) hintereinander 
stattfinden und die der Gemeinde entstehenden Kosten somit 
auf mehrere Brautpaare umgelegt werden können, wurde hier 
ein niedrigeres Entgelt festgesetzt. Bei einem Wunschtermin mit 
anschließendem Stehempfang hingegen können die Kosten nur 
auf ein Brautpaar umgelegt werden, weshalb man sich hierbei 
an dem Entgelt für „sonstige Veranstaltungen“ orientiert hat. 
Ebenfalls in das Entgelt ist hier ein kleiner Betrag für die Kultur-
initiative einkalkuliert, welche die Organisation und Durchfüh-
rung des Stehempfangs übernimmt.
Nach Durchsicht der Kosten für die Schloss-Scheune in den letzten 
Jahren und insbesondere aufgrund deutlich gestiegener Reini-
gungskosten mussten die Entgeltsätze der vorrangigen und sons-
tigen Veranstaltungen ebenfalls geringfügig angepasst werden.
Weiterhin wurde ein Verwaltungsentgelt in Höhe von 50 E bei 
kurzfristigen und selbst verschuldeten Absagen aufgenommen, 
ebenso wie ein separater Entgelttatbestand, sofern der Auf- bzw. 
Abbau im Ausnahmefall durch den Bauhof erfolgt.
Der Gemeinderat hat ausführlich, auch im Verwaltungsausschuss 
dieses Thema diskutiert. Einen abschließenden Beschluss wird 
er in der kommenden Sitzung im Juni treffen.

TOP 5
Sanierungsgebiet Unteres Dorf
– Satzung zur Änderung der Satzung über die förmliche Fest-
legung des Sanierungsgebiets „Unteres Dorf“
Die Neugestaltung des Bereichs „Unteres Dorf“ war bereits ein 
ganz wesentlicher Bestandteil des Antrags der Gemeinde Essin-
gen zur Aufnahme in das Landessanierungsprogramm und ist 
seither fester Bestandteil der Kosten- und Finanzierungsplanung 
und eine tragende Säule des Sanierungskonzepts der Gemeinde.
Obwohl die Neugestaltung im Unteren Dorf bereits teilweise 
abgeschlossen werden konnte, wird sich der 2. Bauabschnitt der 
Straßensanierung Unteres Dorf einschließlich der Schaffung des 
„Gehwegs auf Bohrpfählen“ etwas verzögern und voraussichtlich 
erst im kommenden Jahr 2025 fertiggestellt werden können. Die 
Abrechnung dieser umfassenden Maßnahme wird sich mit hin-
reichender Sicherheit noch in das Jahr 2026 hineinziehen. Somit 
ist eine Verlängerung des Durchführungszeitraums erforderlich 
und soll vorsorglich bis zum 31.12.2027 beschlossen werden.
Bei dieser Gelegenheit sollen auch zwei Änderungen in Bezug 
auf die Gebietsabgrenzung erfolgen.
Die Flurstücke 428/0, 842/0 und 1779/4 sollen in das förmlich 
festgelegte Sanierungsgebiet einbezogen werden. Zum einen ist 
die Erweiterung für den „Gehweg auf Bohrpfählen“ notwendig, 
zum anderen plant der Eigentümer eines Grundstücks eine um-
fassende Erneuerungsmaßnahme. Bei einer Befragung der weite-
ren Eigentümer im Bereich Remsstraße/Schranke/Schloßgarten-
straße wurde an der Einbeziehung kein Interesse bekundet bzw. 
waren keine konkreten Modernisierungsmaßnahmen geplant.
Für die Flurstücke 1763/3 und 1764/0 soll gemäß § 162 Bau-
gesetzbuch (BauGB) die Sanierungssatzung aufgehoben werden, 
da hier keine Notwendigkeit mehr besteht.
Der Gemeinderat hat dieses Thema in seinen Ausschüssen aus-
führlich diskutiert. Einen abschließenden Beschluss wird er in der 
kommenden Sitzung im Juni treffen.
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TOP 6
Änderung der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Essin-
gen (Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS)
Mit Schreiben vom 20.3.2024 hat der Gemeindetag die Kom-
munen über die geänderten Stundensätze für Feuerwehrfahr-
zeuge gemäß der Verordnung über den Kostenersatz für Einsätze 
der Feuerwehr (VOKeFw) informiert.
Gemäß § 34 Absatz 8 des Feuerwehrgesetzes (FwG) kann das 
Innenministerium durch Verordnung die Stundensätze für Feuer-
wehrfahrzeuge festlegen. Mit der VOKeFW hat das Innenministe-
rium davon auch Gebrauch gemacht.
Da in einem Verweis das Datum der VOKeFw genannt ist, muss 
die Anlage zur Satzung geändert werden. Um das Bestimmtheits-
gebot zu wahren, wird hierzu vorgeschlagen, künftig die einzel-
nen Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Essingen mit dem 
Stundensatz aus der VOKeFw aufzuführen. Dies hätte den Vorteil, 
dass sämtliche Stundensätze direkt ersichtlich sind und nicht zu-
sätzlich die VOKeFw herangezogen werden muss. Im Übrigen 
sieht auch das Muster des Gemeindetags die Aufzählung aller 
Fahrzeuge der jeweiligen Gemeinde mit Stundensatz vor.
Des Weiteren muss der Kostensatz für die Anhängeleiter aus der 
Satzung gestrichen werden, da diese zwischenzeitlich nicht mehr 
vorhanden ist.
Die Stundensätze der Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuer-
wehr Essingen ändern sich wie folgt:
Fahrzeugtyp Stundensatz alt Stundensatz neu Differenz
Mannschafts-
transportwagen 
MTW 20,00 E 34,00 E +14,00 E
Mittleres 
Löschfahrzeug 
MLF 83,00 E 128,00 E	 +45,00 E
Löschgruppen-
fahrzeug LF 20 170,00 E 205,00 E +35,00 E
Gerätewagen 
GW-T mit einer
zulässigen Gesamt-
masse von über 
3.500 kg bis 
9.000 kg 25,00 E 84,00 E +59,00 E

TOP 7
Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsge-
meinschaft Aalen-Essingen-Hüttlingen:
Vorberatung der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses am 
17.5.2024
hier: 89. FNP-Änderung im Bereich „Großkuchener Feld“ in 

Aalen-Ebnat“
Am 17.5.2024 fand die nächste Sitzung des Gemeinsamen Aus-
schusses der Verw. Gemeinschaft Aalen – Essingen – Hüttlingen 
statt. Die von der Stadtverwaltung Aalen als Geschäftsstelle des 
Gemeinsamen Ausschusses aufgestellte Tagesordnung sieht 
dabei unter anderem die nachfolgenden Flächennutzungsplan-
änderungsverfahren vor:
 a) 89. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsge-

meinschaft der Stadt Aalen mit den Gemeinden Essingen und 
Hüttlingen im Bereich „Großkuchener Feld“ in Aalen-Ebnat 
(Aufstellungsbeschluss gem. § 2 BauGB)

Zur Behandlung dieses Tagesordnungspunktes im Gemeinsamen 
Ausschuss wird das FNP-Änderungsverfahren im Gemeinderat 
der Gemeinde Essingen vorberaten.
Beschlussantrag (aus der Sitzungsvorlage Nr. 6124/005 der 
Stadt Aalen):
 1. Dem Antrag des Vorhabenträgers auf Einleitung eines Bebau-

ungsplanverfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans wird stattgegeben (§ 12 BauGB).

 2. Es wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan sowie eine 
Satzung über örtliche Bauvorschriften gem. § 74 LBO für das 
Bebauungsplangebiet aufgestellt (§ 2 BauGB).

 3. Dem Abgrenzungsplan zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan wird zugestimmt (Stand 19.3.2024, siehe Anlage 2).

 4. Für die Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprü-
fung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden.

 5. Der Flächennutzungsplan für die Verwaltungsgemeinschaft 
Aalen ist im Bereich „Großkuchener Feld“ im Parallelverfahren 
zu ändern.

Der Gemeinderat beauftragte seine Vertreter bei der Sitzung des 
gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Aalen, 
Hüttlingen, Essingen einstimmig, sich für das Vorhaben auszu-
sprechen.

TOP 8
Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsge-
meinschaft Aalen-Essingen-Hüttlingen: Vorberatung der Sit-
zung des Gemeinsamen Ausschusses am 17.5.2024
hier: 105. FNP-Änderung im Bereich „Maiergasse Nord“ in 
Aalen-Wasseralfingen
Am 17.5.2024 findet die nächste Sitzung des Gemeinsamen Aus-
schusses der Verw. Gemeinschaft Aalen – Essingen – Hüttlingen 
statt. Die von der Stadtverwaltung Aalen als Geschäftsstelle des 
Gemeinsamen Ausschusses aufgestellte Tagesordnung sieht 
dabei unter anderem die nachfolgenden Flächennutzungsplan-
änderungsverfahren vor:
 b) 105. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungs-

gemeinschaft der Stadt Aalen mit den Gemeinden Essingen 
und Hüttlingen im Bereich „Maiergasse Nord“ in Aalen-Was-
seralfingen (1. Auslegungsbeschlüsse gem. § 3 Abs. 2 BauGB)

Zur Behandlung dieses Tagesordnungspunktes im Gemeinsamen 
Ausschuss wird das FNP-Änderungsverfahren im Gemeinderat 
der Gemeinde Essingen vorberaten.
Beschlussantrag (aus der Sitzungsvorlage Nr. 6123/011-1 der 
Stadt Aalen):
 1. In Ergänzung zum Beschlussantrag der SV 6123/011 Bebau-

ungsplan „Maiergasse Nord“ werden entsprechend des Be-
schlusses des Ortschaftsrates Wasseralfingen vom 16.4.2024 die 
Festsetzungen zur Fassadenbegrünung geändert (s. Anlage 1 
„Geänderte Textfestsetzungen A Ziff. 8 und B Ziff. 1.4“, Anlage 2 
„Geänderte Seiten der Begründung“ (Seite 15, 16, 22, 29 und 31), 
und Anlage 3 „Geänderte Seite im Umweltbericht“ (Seite 3)).

 2. Die Ziffern 1-7 des Beschlussantrages der SV 6123/011 bleiben 
unberührt.

Der Gemeinderat beauftragte seine Vertreter bei der Sitzung des 
gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Aalen, 
Hüttlingen, Essingen einstimmig, sich für das Vorhaben auszu-
sprechen.

TOP 9:
Kenntnisgabe von Beschlüssen aus Sitzungen
I. Kenntnisgabe nicht öffentliche GR-Sitzung 25.4.2024
1. Evangelischer Kindergartengarten „Sonnenschein“ Lauterburg; 
hier: Antrag auf finanzielle Unterstützung im Rahmen des 

Förderprogramms „Direkteinstieg Kita“
Der Gemeinderat sprach sich nach eingehender Diskussion ein-
stimmig dafür aus, an diesem Förderprogramm teilzunehmen 
und der Interessentin einen Platz im Kinderhaus Rappelkiste an-
zubieten. Daher wird der evtl. vorgesehene Platz im Kindergarten 
Sonnenschein, Lauterburg nicht benötigt und unterstützt.

II. Kenntnisgabe öffentliche TA-Sitzung 8.5.2024
1. Rückbau 
Gasthaus Dachgeschoss und Querbau an der Westseite, An-
bau an der Westseite und Aufstockung DG Gasthaus
Flst. Nr. 379, Hauptstraße 43 in Essingen
Der Bauherr plant den Rückbau des Dachgeschosses und des 
Querbaus an der Westseite sowie einen Anbau an der Westseite 
des Gasthauses und die Aufstockung des Dachgeschosses auf 
dem Flst. Nr. 379 in Essingen.
Es wurde hierzu ein Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheids 
nach § 57 LBO eingereicht.
Im Rahmen des Bauvorbescheids gemäß dem Antrag vom 
6.3.2024 soll geklärt werden, ob das Einvernehmen zu den u. g. 
erforderlichen Befreiungen in Aussicht gestellt werden kann.
Das Einvernehmen nach § 31 BauGB i. V. m. § 36 BauGB und die
Sanierungsgenehmigung nach §§ 144 und 145 BauGB wird im 
Rahmen des Bauvorbescheids einstimmig erteilt.
Der Gemeinderat nahm von den Punkten Kenntnis.
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TOP 10:
Verschiedene kleinere Gegenstände und Bekanntgaben
1. Auflösung Förderantragscluster SüdWest nach Gigabit- 
Richtlinie 2.0 - Programm Graue Flecken;
Austritt der Gemeinde Essingen
Der Gemeinderat nimmt die Eilentscheidung des Bürgermeisters 
gem. § 43 GemO zustimmend zur Kenntnis.
Sachverhalt/Begründung
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 23.10.2023 beschlossen, 
für den Breitbandausbau „(Förderprogramm Dunkelgraue Fle-
cken) gemeinsam mit weiteren Kommunen im sog. „Förderan-
tragscluster SüdWest“ einen Förderantrag zu stellen. Die Gemein-
de Essingen war hierbei federführend (sog. Hutgemeinde).
Das Förderantragscluster SüdWest erhielt bei der Punkteberech-
nung nach Kriterienkatalog leider nicht die erforderliche Punkte-
höhe (240), um eine Bewilligung zu erhalten. Daher zieht die 
Gemeinde Essingen Ihre Teilnahme am Cluster SüdWest zurück, 
um die Bildung eines neuen „Förderantragsclusters WestSüd“ zu 
ermöglichen. Ob die Gemeinde Essingen sich am Cluster West-
Süd beteiligen wird, hängt von dem beabsichtigten eigenwirt-
schaftlichen Ausbau der NetCom in Essingen und Forst ab. Ak-
tuell wird davon ausgegangen, dass die NetCom den 
eigenwirtschaftlichen Ausbau in Essingen durchführen wird und 
somit keine weitere Förderung mehr für die Gemeinde Essingen 
erforderlich/sinnvoll sein wird.
Der neue Antrag wird derzeit vom Landratsamt vorbereitet und 
organisiert. Die Antragstellung soll bis Anfang Juli erfolgen. Bis 
dahin weiß die Verwaltung, ob die NetCom den eigenwirtschaft-
lichen Breitbandausbau vornehmen wird.
Die Breitbandförderung des Bundes wird im Jahr 2024 mit der 
Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der 
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ 
vom 30.4.2024 - „Gigabit-RL 2.0“ neu fortgesetzt werden. Die 
gemeindeübergreifende Zusammenarbeit wird im Kriterienkata-
log zur Priorisierung der Förderanträge stark gewichtet (vgl. Ziffer 
5.7 Gigabit -RL 2.0).
Nachdem die nächste Gemeinderatssitzung erst am 20.6.2024 
stattfinden kann und die weiteren formalen Schritte schnellst-
möglich erfolgen sollen, erging folgende Eilentscheidung des 
Bürgermeisters gemäß §43 Abs. 4 GemO:
Die Gemeinde Essingen beschließt den Austritt aus dem Förder-
antragscluster „Cluster SüdWest“ und gemeinsam mit den betei-
ligten Kommunen die Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung gemäß § 9 Abs. 1 der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung i. V. m. § 25 Abs. 5 GKZ.
Der Gemeinderat nahm von dem Eilantrag Kenntnis.

TOP 10
Anfragen der Gemeinderäte
Eine Gemeinderätin gab bekannt, dass wohl die Fahrrad-Umlei-
tungsstrecke von und nach Hermannsfeld nicht gut ausgeschil-
dert ist. Dem widersprach der Bauamtsleiter Herr Fänger, dieser 
wurde vom RP gut ausgeschildert.
Des Weiteren wurde angemerkt, dass die Parksituationen in der 
Laugengasse und auch in der Schulstraße sehr angespannt sind. 
Die Busse, die in beiden Straßen verkehren haben große Mühe 
sich durch die parkenden Autos durch zu bewegen. Hier sollte 
das Parkraumkonzept schnell umgesetzt werden um entgegen 
zu wirken.
Ebenso wurde bereits vor 2 Jahren beschlossen, dass Tempolimit 
in der Orstdurchfahrt auf 30 bzw. 40 zu reduzieren. Die Gemein-
de wartet immer noch auf die Genehmigung vom Landratsamt, 
so der Bürgermeister.
Eine Gemeinderätin fragte nach, warum die Ampel am Flammen-
kreisel aus den Seitenstraßen heraus in der Hauptverkehrszeit 
immer ausgeschaltet sei. Diese ist kontraproduktiv, da der Ver-
kehr sich durch die Seitenstraßen bewegt, weil diese schneller 
vorankommen wie auf der Bahnhofstraße. Der Verkehr hier staut 
sich dann zurück bis zum Feuerwehrhaus und weiter.
Andere Gemeinderäte sind er Meinung, dass die Ampel, wenn 
angeschaltet, nur noch zu weiteren Staus in den Wohngebieten 
führen würde, da aus diesen heraus, der Verkehr nicht abfließen 
kann, da die Bahnhofstraße auch bei grün aus den Seitenstraßen 
heraus immer Vorrang hat. Eine Zeit lang floss der Verkehr gut, 
aktuell ist es gerade wieder mehr Verkehr. Die Ampel wird vom 

Regierungspräsidium geschaltet. Die Gemeinde hat hier keinen 
direkten Einfluss, so der Bürgermeister.
Von einer Bürgerin kam der Vorschlag, dass die Fraktionen sich 
gemeinsam für ein starkes Europa aussprechen könnten. Das 
Gremium fand den Vorschlag gut. Die Gemeinde muss allerdings 
auf das Neutralitätsgebot achten und sich unparteiisch verhalten. 
Die Fraktionen dagegen dürfen solche Aktionen in „Eigenregie“ 
gerne durchführen. Allerdings ist eine Werbung auf öffentlichen 
Flächen nicht erlaubt.

Öffentliche Bekanntmachung
Widmung der Schloss-Scheune und des Schlossparks als wei-
tere Eheschließungsorte („Trauzimmer“)
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25.4.2024 
beschlossen, dass mit Wirkung ab dem 1.5.2024 die Schloss-
Scheune und der Schlosspark (grünes Trauzimmer „Laube“ beim 
Teich) zu weiteren Eheschließungsorten in der Gemeinde Essin-
gen gewidmet werden. Für standesamtliche Eheschließungen 
stehen nun neben dem Dienstsitz des Standesamtes, Rathaus 
(Großer Sitzungssaal), diese beiden weiteren Eheschließungs-
orte zur Verfügung.
Essingen, 17.5.2024
gez. Wolfgang Hofer, Bürgermeister

KINDERGARTENNACHRICHTEN

Evangelischer Kindergarten „Sonnenschein“ 
Lauterburg

Die Muttertageinladung – 
nicht nur für Mütter
Mittwoch, kurz nach 12.00 Uhr. Während um 
diese Zeit die Kinder des Evangelischen Kin-

dergartens Sonnenschein in Lauterburg normalerweise ins Spiel 
versunken sind, war am Mittwoch, den 8. Mai alles anders. Es lag 
etwas in der Luft. Und der Duft von selbst gebackenen Käse-
schnecken, der zu erahnen war, war nur ein Teil davon. Freude 
lag in der Luft; zusammen mit etwas Aufregung. Die Kinder er-
warteten um 12.15 Uhr Besuch. Drei Tage vor Muttertag waren 
die Mütter im Kindergarten eingeladen. Und weil die Kinder-
gartenräume für den erwarteten Besuch zu klein gewesen wären, 
standen im Dorfhaus genügend Stehtische bereit. Dort waren 
nicht nur die Käseschnecken einen Blick wert. Die selbst bemal-
ten Steine entpuppten sich als der Hingucker, ebenso wie die 
restliche Deko, die den Raum schmückte.

Die Plätze waren schnell eingenommen; nicht nur von den Müt-
tern. Zur Muttertageinladung gekommen waren nämlich auch 
Omas, Opas, Geschwister und natürlich Väter. Schließlich war am 
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darauffolgenden Tag Vatertag. Aus dem Muttertagtreff wurde so 
ganz selbstverständlich ein Familienmittag. Die Kinder freuten 
sich daran, etwas aufzuführen und das Publikum genoss das Mit-
einander. Zum Schluss durfte jeder von der Deko etwas mit-
nehmen und für jede Familie gab es ein Gedicht – schön ge-
druckt, mit jeder Menge Herzen von Hand verziert und einer 
Botschaft: „Ihr seid die besten Eltern der Welt!“.

Evangelischer Kindergarten „Am Schlosspark“ 
Essingen

Oma-Opa-Nachmittag

„Halli, hallo, herzlich willkommen!“ So hieß es 
letzte Woche im Evangelischen Kindergarten „Am 
Schlosspark“. An drei Tagen hatte jeweils eine 
Kindergartengruppe zu einem Oma-Opa-Nach-
mittag eingeladen.
Freudig stürmten zum vereinbarten Zeitpunkt die 
Kinder mit ihren Großeltern den Kindergarten. 

Nach einem Begrüßungslied gaben die Kinder mit Liedern und 
Fingerspielen einen Einblick in ihr jahreszeitliches Repertoire.
Danach ging es zum gemeinsamen Spiel in den jeweiligen Grup-
penraum. Hier nutzten die Kinder die Gelegenheit, Oma und Opa 
ihre Lieblingsbeschäftigungen bzw. -spiele zu zeigen. Es wurde 
mit Legos und Super Sonos gebaut, bei Tischspielen die Reakti-
onsfähigkeit getestet, bei „Mensch ärgere dich nicht“ die Frus-
trationstoleranz auf die Probe gestellt, ...
Währenddessen bestand auch die Möglichkeit, ein gemeinsames 
Erinnerungsfoto zu machen. Dieses Angebot haben natürlich alle 
gerne angenommen.
Nach dem gemeinsamen Spielen durften sich die Kinder mit 
ihren Großeltern an den frühlingshaft gedeckten Tisch setzen, um 
sich mit Kuchen und Getränken zu stärken. Ein gemeinsamer 
Abschluss rundete dieses rundum gelungene Fest ab. Erfüllt mit 
gemeinsamen Erlebnissen wurden alle sichtlich glücklich in den 
Nachmittag verabschiedet.
Es war uns eine große Freude die Großeltern zusammen mit ih-
ren Enkelkindern im Kindergarten willkommen zu heißen!

SCHULNACHRICHTEN

Musikschule Essingen

MUSIKSCHULE ESSINGEN
. . . die Musikschule für dich!
Angebot - Lehrkräfte

Elementarbereich, Veeh-Harfe - Caroline Kuhn;
Instrumentenkarussell - Jürgen Gschwind; Ballett - Barbara
Schneider; Gitarre - Jürgen Gschwind, Alex Ron;
Blockflöte - Maike Fuchs; Querflöte - Carina Bleyer; Klavier,
Keyboard - Maike Fuchs, Carsten Weber, Richard
Vogelmann; Schlagzeug, Cajon - Eddy Cichosz;
Gesang - Richard Vogelmann
Bandprojekte - Jürgen Gschwind, Alex Ron
Chor, Orchester - Richard Vogelmann

Schulstr. 29, 73457 Essingen
Tel: 07365/6860
musikschule@essingen.de

GEMEINDEBÜCHEREI

Unsere Empfehlungen  
in der Bürgerbibliothek

Ann Napolitano: Hallo du Schöne
Gemeinschaft und Zugehörigkeit kennt 
William Waters nur vom Basketballplatz. 
Das ändert sich, als er am College die 

temperamentvolle Julia Padavano kennenlernt und sich in sie 
verliebt. Er, der eine unglückliche Kindheit erlebt hat, erfährt, was 
es heißt, eine Familie zu haben. Denn Julia und ihre drei Schwes-
tern sind unzertrennlich und ihre Eltern lange sehr präsent. Wil-
liam wird Teil des so herrlichen wie anstrengenden Chaos aus 
Liebe und Fürsorge. Zusammen überstehen die Schwestern den 
Tod des Vaters und den Weggang der Mutter. In allen Krisen ge-
ben sie einander Halt und erfreuen sich gemeinsam an Julias 
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Glück mit William. Doch seine tiefe Einsamkeit wirft nicht nur 
Julias genau durchdachte Pläne für ihre gemeinsame Zukunft 
über den Haufen, sondern treibt auch die vier Schwestern aus-
einander – bis ein Schicksalsschlag ihren alten Zusammenhalt 
erfordert.
Glanzvoll. Napolitano widersteht dem Sentimentalen und gibt 
sich nie mit einfachen Antworten auf die emotionalen Schwierig-
keiten ihrer Figuren zufrieden

Anne Stern: Rot das Feuer
Dresden, 1849: Elise lebt als gefeierte Violinistin und angesehene 
Ehefrau des Komponisten Adam Jacobi in Dresden. Doch eine 
schicksalhafte Begegnung mit dem Kulissenmaler Christian 
droht, das fragile Gleichgewicht ihres Lebens zu erschüttern. Mit 
dem aufstrebenden Künstler an der Semperoper verbindet sie 
eine große Sehnsucht, eine Leidenschaft für die Kunst – und eine 
romantische Erinnerung. Elise spürt, dass ihre Liebe auch nach 
Jahren noch stärker ist als alle Konventionen. Doch bevor sie das 
Unmögliche wagen kann, brechen blutige Aufstände in der Stadt 
aus. Unzufriedene Arbeiter und Dienstmädchen, Künstler und 
Intellektuelle, Männer und Frauen ziehen für ihre Rechte in den 
Kampf. Auch das prächtige königliche Hoftheater im Herzen der 
Stadt wird zum Schauplatz der widerstreitenden Gegner. Denn 
selbst Kapellmeister Richard Wagner und Gottfried Semper rufen 
zum Widerstand gegen die Obrigkeit auf. Dann bittet der König 
die preußische Armee um Hilfe. Es kommt zum Äußersten. Und 
Elise muss sich in den blutigen Wirren entscheiden, auf welcher 
Seite sie steht – und wie viel zu opfern sie bereit ist.
Die Semperoper als Schauplatz von politischen Wirren und 
dramatischen Schicksalen. Und eine Liebe – stärker als alle 
Konventionen und Gefahren der Zeit.

Stefanie Gerstenberger: Orangenmond
Italienflair pur – mit Stefanie Gerstenberger in ein Land voller 
Träume, Geheimnisse und Leidenschaft
Fünf Jahre nach dem Tod seiner Frau erfährt Georg, dass er nicht 
der Vater seines zehnjährigen Sohnes Emil ist. Zutiefst verletzt 
sucht er nach Antworten, die auch Milenas Schwester Eva nicht 
geben kann. Milena war damals in Italien, aber traf sie dort auch 
ihren Liebhaber? Auf der Suche nach Milenas Geheimnis begeben 
sich Eva und Georg auf eine Italienreise, die sie beide für immer 
verändern wird.

Klaus-Peter Wolf: Ostfriesenblut
Ann Kathrin sah es schon von Weitem. Vor ihrer Haustür lag et-
was, das aussah wie ein Sack. Ein Leichensack! Für einen winzi-
gen Moment hoffte Ann Kathrin, dass sich jemand einen dum-
men Scherz erlaubt hatte. Doch dann sah sie die Wangenknochen 
einer Frau. Einer toten Frau.
Die Tote, Regina Orth, ist keines natürlichen Todes gestorben, 
obwohl im Totenschein „Tod durch Herzversagen“ angegeben 
wurde. Doch noch während Kommissarin Ann Kathrin Klaasen 
im Umfeld der Toten ermittelt, erhält sie Hinweise auf das nächs-
te Opfer des Mörders.
Der Mörder spielt ein Spiel, dessen Regeln die ostfriesische 
Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen noch nicht kennt – der 
zweite Fall in der beispiellosen Erfolgsserie von Nummer-1-Best-
sellerautor Klaus-Peter Wolf.

Gerne begrüßen wir unsere Gäste zu folgenden Öffnungszeiten:
Dienstag: 15.00 Uhr – 18.00 Uhr
Donnerstag: 15.00 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag:    9.00 Uhr – 12.00 Uhr

SONSTIGE AMTL. BEKANNTMACHUNGEN

Online-Veranstaltungen des Pflegestütz-
punkts Ostalbkreis im Juni und Juli
Jeder Mensch kann pflegebedürftig werden. Unabhängig vom 
Alter können Unfälle, Krankheiten oder sonstige akute gesund-
heitliche Probleme zu einer dauerhaften Pflegebedürftigkeit 

führen. Dadurch ist plötzlich Hilfe erforderlich und die Versorgung 
muss sichergestellt werden. Ein wesentlicher Schritt, um diese 
Hilfen zu erhalten und eine bedarfsgerechte Versorgung sicher-
zustellen, ist die Einstufung in einen Pflegegrad. Doch wo und 
wie beantragt man einen Pflegegrad und wie läuft die Begut-
achtung durch den Medizinischen Dienst ab? Welche finanziellen 
Mittel stehen dem Pflegebedürftigen zu? Welche konkreten Hilfen 
und Unterstützungsmöglichkeiten gibt es bei der Diagnose De-
menz und bei der häuslichen Pflege?
Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis bietet kostenlose Online-Semi-
nare zu den verschiedenen Themenbereichen an:
• „Hilfe! - Diagnose Demenz“ am Donnerstag, 6. Juni 2024, von 

17.00 Uhr – 18.30 Uhr
• „Gut vorbereitet für die Beantragung und die Feststellung eines 

Pflegegrades“ am Donnerstag, 13. Juni 2024, von 17.00 Uhr  
– 18.30 Uhr

• „Unterstützungsmöglichkeiten in der häuslichen Pflege“ am 
Donnerstag, 11. Juli 2024, von 17.00 Uhr – 18.30 Uhr.

Anmeldung unter www.pflegestuetzpunkt.ostalbkreis.de in der 
Rubrik „Veranstaltungen“. Die Zugangsdaten zur Teilnahme wer-
den nach Anmeldung per E-Mail versandt. Bei Fragen ist der Pfle-
gestützpunkt telefonisch unter Tel. 07361/503-1820, 07171/ 
32-4403 oder 07961/567-3403 oder per E-Mail unter pflege-
stuetzpunkt@ostalbkreis.de zu erreichen.

Walk and Talk – Gründerinnen und  
Gründungsinteressierte unterwegs
Für gründungsinteressierte Frauen und Gründerinnen organisie-
ren die Kontaktstelle Frau und Beruf Ostalbkreis und die Grün-
dungsberaterin der IHK Ostwürttemberg, Elke App, am Donners-
tag, 13. Juni 2024 von 9.00 – 12.00 Uhr eine Veranstaltung zum 
Thema Gründung und Selbstständigkeit.
Besucht wird „Veras Milchmanufaktur“ in Heubach-Lautern, wo 
die Teilnehmerinnen einen Einblick in die Gründungsgeschichte 
der Unternehmerin Vera Weber erhalten. Unterwegs machen sich 
die Teilnehmerinnen gemeinsam auf den Weg, die Schritte für 
eine erfolgreiche Gründung zu erkunden.
Folgenden Fragen wird dabei u. a. nachgegangen: Was gehört 
alles in mein Gründungskonzept? Welche Wege in die Gründung 
gibt es? Wie stelle ich mein Unternehmen auf sichere Beine? Wie 
gewinne und binde ich Kundinnen und Kunden? Wie vernetze 
ich mich mit Anderen – auch zur eigenen Entlastung? Wie kann 
ich gewinnbringend kooperieren?
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen 
bis 6. Juni per E-Mail an anmeldung.kontaktstelle@ostalbkreis.de.
Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihren vollständigen Namen, 
Ihre Telefonnummer und PLZ mit Wohnort an. Informationen 
zum genauen Treffpunkt erhalten die Teilnehmerinnen rechtzeitig 
vor der Veranstaltung.
Die Kontaktstelle Frau und Beruf Ostwürttemberg – Ostalbkreis 
wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus geför-
dert und durch den Ostalbkreis finanziert.

Minisymposium „Chancen durch den Einsatz 
von Physician Assistants (PA) für Kliniken 
und Praxen“
Das Landratsamt Ostalbkreis veranstaltet gemeinsam mit der 
Hochschule Aalen, den Kliniken Ostalb sowie den Ärzteschaften 
Aalen und Schwäbisch Gmünd ein Minisymposium zum Thema 
Physician Assistants. Dieses findet am Mittwoch, 12. Juni 2024, 
um 18.00 Uhr in der Aula der Hochschule Aalen in der Beetho-
venstraße statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Physician Assistants arbeiten im Team mit anderen medizinischen 
Fachpersonen zusammen und übernehmen übertragbare ärztli-
che Aufgaben. So tragen sie entscheidend zu einer hochwertigen 
Patientenversorgung bei. Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse 
in Medizin und Medizinmanagement, was ihnen erlaubt, zusam-
men mit dem ärztlichen Dienst an der medizinischen Behandlung 
mitzuwirken. „Mithilfe dieses neuen Berufsbilds können wir dem 
sich verschärfenden Fachkräftemangel im ärztlichen Bereich ent-
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gegenwirken“, so Landrat Dr. Joachim Bläse, „weshalb der Ost-
albkreis auch die Einrichtung von zwei Stiftungsprofessuren 
gerne finanziell unterstützt.“
Seit dem Wintersemester 2022/2023 wird der Studiengang Phy-
sician Assistant (Bachelor of Science) an der Hochschule Aalen 
angeboten. „Das Studium Physician Assistant in Aalen zeichnet 
sich durch eine intensive Zusammenarbeit von medizinischem 
Wissen und praktischen Fertigkeiten aus“, berichtet Studentin 
Farhana Ejaz. „Vor allem durch die Kooperation mit den Kliniken 
Ostalb bereiten wir uns darauf vor, Ärztinnen und Ärzte in vielfäl-
tigen medizinischen Bereichen kompetent zu unterstützen. Durch 
die Kombination aus theoretischen Grundlagen und praxisbezo-
genen Einsätzen werden wir optimal auf die anspruchsvollen 
Aufgaben im Gesundheitswesen vorbereitet.“
Das Angebot der Hochschule Aalen stellt das erste Studienange-
bot für Physician Assistants an einer Hochschule für angewandte 
Wissenschaften in Baden-Württemberg dar. Der Studiengang wird 
inzwischen von mehr als 20 Hochschulen in Deutschland ange-
boten. In 2023 waren bereits ca. 3.500 Studierende für Physician 
Assistants eingeschrieben. Nach erfolgreichem Studienabschluss 
wird in den nächsten Jahren eine zunehmende Anzahl an Physi-
cian Assistants sowohl für Tätigkeiten in der stationären als auch 
die ambulante Versorgung verfügbar sein.
„Ich würde mich sehr freuen, wenn in den kommenden Jahren 
das neue und spannende Berufsbild Physician Assistant ähnlich 
wie in anderen Ländern bekannt und anerkannt ist, damit wir uns 
gemeinsam den vielfältigen Herausforderungen der Gesundheits-
versorgung stellen können“, erklärt die Studiengangsleiterin des 
Physician Assistant Prof. Dr. Tanja Beament. „Wir können aus dem 
Ausland lernen, wie wir mit Unterstützung von medizinischem 
Assistenzpersonal und innovativen Technologien (KI und Tele-
medizin) die hausärztliche Versorgung in unterversorgten Re-
gionen wie zum Beispiel der Ostalb sicherstellen können.“
Um dieses neue Berufsbild im Ostalbkreis bekannter zu machen, 
werden Experten und Praktiker im Rahmen des Minisymposiums 
über die Chancen des Einsatzes von Physician Assistants in Kli-
niken und Praxen diskutieren.
Es begrüßen Landrat Dr. Joachim Bläse, Prof. Dr. Andreas Ladur-
ner (Prorektor für Lehre an der Hochschule Aalen), Christoph 
Rieß (Vorstandsvorsitzender der Kliniken Ostalb) und Dr. Sebas-
tian Hock (Kreisärzteschaft Aalen/Ellwangen).
Zur Vorstellung der Einsatzbereiche von Physician Assistants wer-
den Dr. Susanne Bublitz (Vorstandsvorsitzende des Hausärztever-
bands Baden-Württemberg) sowie Prof. Dr. Tanja Beament und 
Prof. Dr. Ralf von Baer von der Hochschule Aalen jeweils kurze 
Einblicke in die Ausbildung und Einsatzmöglichkeiten von Physi-
cian Assistants geben. Zu Wort kommen außerdem Studierende 
dieses neuen Berufsbilds. Anschließend findet eine Podiumsdis-
kussion gemeinsam mit den Ärzteschaften zum Thema statt.
Info:
Für die Teilnahme werden Fortbildungspunkte für Ärztinnen und 
Ärzte bei der Landesärztekammer Baden-Württemberg beantragt.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde  
Essingen-Lauterburg

TERMINE
So., 26. Mai 2024
Trinitatis
Wochenspruch: Die Gnade 
unseres Herrn Jesus Chris-
tus und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit 
euch allen.  (2. Kor 13,13)

 9.20 Uhr Kein Gottesdienst in Lauterburg!
 10.30 Uhr Gottesdienst in Essingen (Pfarrer Wolf)
  Opfer: Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde

Mo., 27. Mai 2024 
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe in Essingen
Di., 28. Mai 2024 
 9.30 Uhr Mutter-Kind-Gruppe in Lauterburg
 20.00 Uhr keine Kirchenchorprobe in Essingen!
Sa., 1. Juni 2024
 11.30 Uhr kirchliche Trauung von Melanie Weng und Michael 

geb. Kammerer in der Quirinuskirche
 14.30 Uhr kirchliche Trauung von Simon Enßle und Julia, geb. 

Borst in der Quirinuskirche
So., 2. Juni 2024 – 1. Sonntag nach Trinitatis
 9.20 Uhr Gottesdienst in Lauterburg (Pfarrer Wolf)
 10.30 Uhr Gottesdienst in Essingen (Pfarrer Wolf)

Evang. Kirchengemeinde Essingen-Lauterburg
Kirchgasse 14, Tel. 222 und Fax 66 81
E-Mail: Pfarramt.Essingen@elkw.de
Pfarrerin Stefanie Engelmann
E-Mail: Stefanie.Engelmann@elkw.de
Öffnungszeiten Evang. Gemeindebüro
Sekretärin: Simone Pfleiderer
Dienstag bis Donnerstag von 9.30 – 11.30 Uhr
Donnerstagnachmittag von 16.00 – 17.30 Uhr
E-Mail: Gemeindebuero.Essingen@elkw.de
Erster Vorsitz und Geschäftsführung der Kirchengemeinde 
Essingen-Lauterburg
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder mobil: 0171/9415686
Ansprechpartner für Lauterburg
Werner Schäffer, Tel. 0157/34723504
Mesner-Team Essingen (Koordination):
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder mobil: 0171/9415686
Mesner-Team Lauterburg
Ansprechpartner Werner Schäffer, Tel. 6961 oder
0157/34723504
Hausmeister des Evang. Gemeindehauses Essingen
Herr Vizkeleti, Tel. 0176/28775571, Mail: f.vizkeleti@online.de
Evang. Kindergarten „Am Schlosspark“ Essingen
Liane Ritz, Tel. 5020
Evang. Kindergarten „Sonnenschein“ Lauterburg
Elke Hercigonja, Tel. 5241
Kirchenpflege
Jutta Schwarz, Kirchgasse 14, 73457 Essingen, Tel. 9648837
E-Mail: Jutta.Schwarz@elkw.de
Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9.30 – 11.30 Uhr
Donnerstagnachmittag von 16.00 – 17.30 Uhr
Bankverbindungen Evang. Kirchengemeinde Essingen-
Lauterburg
Kreissparkasse Ostalb
BIC: OASPDE6AXXX; IBAN: DE 96 6145 0050 0110 0191 49
VR Bank Aalen
BIC: GENODES1AAV; IBAN: DE 12 6149 0150 0035 3400 02
Kreissparkasse Ostalb
BIC: OASPDE6AXXX; IBAN: DE 80 6145 0050 0110 0632 81
VR-Bank Aalen
BIC: GENODES1AAV; IBAN: DE 87 6149 0150 0038 1920 04
Schauen Sie mal vorbei:
www.essingen-evangelisch.de
www.facebook.com/essingen.evangelisch
www.instagram.com/essingen.evangelisch

VERSCHIEDENES
Programm Frauenkreis
6. Juni 2024
„Menschen und Tiere in der Bibel“ – Bibelarbeit mit Pfarrer Tho-
mas Wolf im neuen Gemeindehaus (Saal)
4. Juli 2024
In Vergessenheit geratene Wörter und Sprüche
15. August 2024
Zu Gast bei Frau von Woellwarth in Hohenroden
Alle interessierten Frauen sind herzlich eingeladen!
Kontakt: Renate Wolf, Tel. 4170788, und Petra Miske, Tel. 384
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Die Evangelische Kirchengemeinde Essingen-Lauterburg 
sucht zum 1. Oktober 2024 eine/n

Chorleiter/in (m/w/d) 
mit C-Prüfung oder vergleichbarer Qualifi kation für die Lei-
tung unseres Kirchenchores in Essingen.
Der Dienstauftrag umfasst wöchentlich 4,3 h, das entspricht 
einem Stellenumfang von 10,8 %. Die Anstellung und Ver-
gütung erfolgen nach der KAO/TVöD. Die Mitgliedschaft in 
einer Kirche der ACK wird vorausgesetzt.
Der Kirchenchor aus ca. 30 Sängerinnen und Sängern (SATB) 
gestaltet durchschnittlich acht Gottesdienste im Jahr sowie 
begleitet gelegentlich auf dem Friedhof Beerdigungen. 2021 
feierte der Kirchenchor sein 125-jähriges Bestehen. Die 
Proben fi nden wöchentlich dienstags statt. Es besteht die 
Möglichkeit, Organistendienste zumeist im Doppeldienst in 
den Gottesdiensten in Essingen und Lauterburg zu über-
nehmen. Auskünfte erteilt auch der Bezirkskantor Thomas 
Haller, Tel. 07361/961220 oder per E-Mail thomas.haller@t-
online.de.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 17. Juni 2024 an 
das Evang. Pfarramt Essingen, Vorsitzende Hedwig Mack, 
oder Pfarrerin Stefanie Engelmann, Kirchgasse 14, 73457 
Essingen, Tel. 07365/222 oder E-Mail: Pfarramt.Essingen@
elkw.de.

Katholische Kirchengemeinde 
Herz Jesu Essingen

Gottesdienste
Nachfolgend alle Gottesdienste der Seelsor-
geeinheit Rems-Welland auf einen Blick.
Bitte achten Sie auf die nachstehenden An-
gaben zum jeweiligen Ort (Pfarrgemeinde) in 
den Klammern!

Samstag, 25. Mai 2024
10.30 Uhr Taufe Mathilda Urschel (Fachsenfeld)
 11.00 Uhr Taufe Amy Maria Lorengel (Dewangen)
 17.00 Uhr Beichtgelegenheit (Dewangen)
 17.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 18.30 Uhr Beichtgelegenheit (Essingen)
 19.00 Uhr heilige Messe (Essingen)
Sonntag, 26. Mai 2024 – Dreifaltigkeitssonntag – Hochfest
L1: Srn 4, 32-34.39-40, Ps 33, L2: röm 8,14-17, Ev: Mt 28, 16-20
 9.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
 9.00 Uhr heilige Messe (Essingen)
 10.30 Uhr heilige Messe zum Patrozinium (Dreifaltigkeitskapelle 

Rodamsdörfl e)
  anschl. Weißwurstfrühstück
 19.00 Uhr Maiandacht mit den Landfrauen und dem Liederkranz 

Reichenbach (Dewangen)
  Kollekte: 103. Katholikentag – Für den Verband der 

Diözese Deutschland
Dienstag, 28. Mai 2024 – Tag der ewigen Anbetung (Dewangen)
15.00 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten (Dewangen)
  anschl. Betstunden
 18.00 Uhr feierliche Schlussandacht mit sakramentalem Segen 

(Dewangen)
Donnerstag, 30. Mai 2024 – Hochfest des Leibes und Blutes 
Christi – Fronleichnam
L1: Ex 24,3-8, Ps 116, 12-13.15-16.17-18, L2: Hebr 9,11-15, Ev: 
Mk 14,12-16.22-26
 8.30 Uhr Festgottesdienst im Schlosspark mit dem Musikverein 

(Essingen) sowie den Erstkommunionkindern und 
Firmlingen, anschl. Fronleichnamsprozession im 
Schlosspark

 10.30 Uhr Festgottesdienst (Dewangen) mit Erstkommunion-
kindern musikalisch mitgestaltet vom Musikverein 
Dewangen, anschl. Fronleichnamsprozession und 
Beisammensein vor dem Pfarrhaus

Samstag, 1. Juni 2024
 8.15 Uhr Rosenkranz St.-Otmar-Kapelle Reichenbach 
  (Dewangen)
 9.00 Uhr heilige Messe St.-Otmar-Kapelle Reichenbach 
  (Dewangen)
 10.30 Uhr Krankengottesdienst mit Krankensalbung (Essingen)
 14.00 Uhr Trauung Christian Erhardt und Theresa Schurr (Fach-

senfeld)
 17.00 Uhr Beichtgelegenheit (Dewangen)
 17.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 18.30 Uhr Beichtgelegenheit (Fachsenfeld)
 19.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
Messe für Luzia und Franz Betzler, Gabi Starz und Angehörige
Sonntag, 2. Juni 2024 – 9. Sonntag im Jahreskreis
L1: Dtn 5,12-15, Ps 81, L2: 2 Kor 4,6-11, Ev: Mk 2,23-3,6
 9.00 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 10.00 Uhr Festgottesdienst zu Fronleichnam (Fachsenfeld)
  mit Erstkommunionkindern
  anschl. Fronleichnamsprozession
 10.30 Uhr heilige Messe (Essingen)

Organisierte Nachbarschaftshilfe
Einsatzleitung: Frau Anita Maier
Stellvertretung: Martina Aßfalg, erreichbar unter:
Tel. 07366/9209765 oder 0177/5165024
Mail: Organ-NBH.RemsWelland@drs.de
Sprechzeiten im Pfarrbüro:
Das Büro der NBH Rems-Welland ist wieder montags von
9.00 Uhr – 11.00 Uhr besetzt.
Adresse: Kirchstr. 34, 73434 Aalen-Fachsenfeld
Bitte um Beachtung.
Leitung Seelsorgeeinheit Rems-Welland
Pfarrer Andreas Frosztega
Tel. 07366/6323
Mail: kathpfarramt.dewangen@drs.de
Pastoralreferent Andreas Ruiner
Tel. 07361/3777448
Mail: Andreas.Ruiner@drs.de
Kath. Pfarramt Herz Jesu Essingen, 
Heerweg 11, Tel. 202, Fax 921317
Öffnungszeiten:
Dienstag + Mittwoch, 10.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag, 16.00 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag, 16.00 Uhr – 17.00 Uhr
E-Mail: herz-jesu.essingen@drs.de
Internet: se-rems-welland.drs.de
Pfarrer der Seelsorgeeinheit Rems-Welland:
Pfarrer Andreas Frosztega, Tel. 07366/6323
Fax 07366/922875
E-Mail: andreas.frosztega@drs.de
Sprechzeiten mit Pfarrer Andreas in Essingen
donnerstags ab 17.00 Uhr
(nach telefonischer Voranmeldung)
Gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderates:
Dr. Daniel Krähmer, Birnenweg 2, 73457 Essingen,
Tel. 07365/390788
Konto der Kath. Kirchenpfl ege:
VR-Bank Aalen (BLZ 614 901 50) – Nr. 35 366 001
IBAN: DE28 6149 0150 0035 3660 01
BIC: GENODES1AAV

BegegnungsCafé
Am 8. Mai 2024 trafen wir uns zu unserem 
nächsten BegegnungsCafé.
Wir feierten um 14.00 Uhr in der kath. Kirche 
mit Pastoralreferent Andreas Ruiner eine sehr 
schöne Maiandacht.
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Dr. Solzbach begleitete uns an der Orgel und Dr. Bolten war als 
Lektor dabei. VIELEN DANK dafür.
Anschließend gabs für alle im Gemeindehaus Kaffee und lecke-
ren Kuchen und viel Zeit für ein Schwätzle.

Wir wollen künftig den anwesenden Geburtstagsgästen eine 
kleine Freude bereiten und so verschenkte unser Vorbereitungs-
team an die Gäste, die von Januar bis Mai Geburtstag hatten, ein 
kleines Frühlingsblümle.
Zu den beiden Terminen der Seelsorgeeinheit: Zum Sommerfest 
am 9. Juni 2024 in Dewangen und dem Ausfl ug am 10. Juli 2024 
wurde eingeladen. Weitere Anmeldeformulare liegen in der Kirche.
Die ausgefüllten Abschnitte können im Pfarrbüro in den Brief-
kasten geworfen werden.
Es war wieder ein sehr schöner Nachmittag.
Wir freuen uns schon auf das nächste BegegnungsCafé.
Bis bald,
das Vorbereitungsteam

Einladung zum Krankengot-
tesdienst
Pfarrer Andreas lädt herzlichst 
zur Krankengottesdienstfeier 
mit Krankensalbung am Sams-
tag, 1. Juni 2024, um 10.30 Uhr 
in unsere Herz-Jesu-Kirche ein.
Die Krankensalbung ist eine 
Feier mitten im Leben eines 
Menschen. Sie ist ein Zeichen 
der helfenden Nähe Gottes für 

jeden an Leib und Seele Erkrankten, der Hoffnung auf Genesung 
hat. Durch die Salbung soll der Mensch gestärkt und aufgerichtet 
werden. Mit dieser Stärkung durch die Salbung werden wir ge-
meinsam den Gottesdienst feiern.
Im fünften Kapitel des Jakobusbriefes heißt es in Vers 14-15: „Ist 
einer von euch krank? Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde 
zu sich; sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen 
des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken 
retten, und der Herr wird ihn aufrichten; wenn er Sünden be-
gangen hat, werden sie ihm vergeben.“

Fronleichnam
Am Donnerstag, 30. Mai 2024 feiern wir 
das diesjährige Fronleichnamsfest mit ei-
nem Festgottesdienst um 8.30 Uhr im 
Schlosspark. Im Anschluss fi ndet eine 
Prozession im Schlosspark statt, wo der 
Schlusssegen erteilt wird.
Der Essinger Musikverein gestaltet die 
Feier musikalisch. Die ganze Gemeinde ist 
herzlich eingeladen, insbesondere die 
Erstkommunionkinder mit ihren Gewän-
dern sowie die Neugefi rmten. Wir freuen 
uns auf Ihr Kommen.

Bei schlechtem Wetter fi ndet der Gottesdienst in der Kirche statt.

Taufen in den Monaten:
Juni und Juli
In unserer Gemeinde Essingen fi nden die Tauf-
tage im Juni und Juli statt:
Samstag, 22. Juni um 11.30 Uhr
Samstag, 13. Juli um 11.00 Uhr
Hierfür können Sie sich gerne im Pfarrbüro tele-
fonisch (Tel. 07365/202) anmelden.

Kirchenchor – Singen macht glücklich und ist 
gesund!
In den Pfi ngstferien fi nden keine Singstunden 
statt. Die nächste Singstunde vom gemischten 
Kirchenchor fi ndet am Dienstag, den 4. Juni 
2024 um 20.00 Uhr im Gemeindehaus in 
Essingen statt.

Neuapostolische Kirche Essingen
Sonntag, 26. Mai 2024
 9.30 Uhr Gottesdienst
 10.30 Uhr Singstunde Gemeindechor in Aalen
Mittwoch, 29. Mai 2024
 20.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 2. Juni 2024
 9.30 Uhr Gottesdienst
 10.00 Uhr Jugendgottesdienst mit Bezirksevangelist Kaufmann 

in Bopfi ngen

VEREINSNACHRICHTEN

Abteilung Fußball
Spielberichte
Oberliga BW
Samstag, 18.5.2024, 15.30 Uhr
1. CfR Pforzheim – TSV Essingen 2:2 (1:1)
Starke Essinger holen einen Punkt in Pforz-
heim

Der TSV Essingen verpasst nach einem guten Auftritt nur knapp 
einen Sieg beim Spitzenteam in Pforzheim. Patrick Auracher und 
Erman Kilic waren beim 2:2 die Essinger Torschützen. Die Gast-
geber sind damit vor dem letzten Spieltag raus aus dem Auf-
stiegsrennen.
„Es ist etwas bitter, dass wir den Sieg nicht mitnehmen. Aber das 
Ergebnis geht unter dem Strich in Ordnung“, sagte Essingens 
Trainer Simon Köpf im Anschluss an die Partie.
Die Vorzeichen vor dem Anpfi ff waren klar: Für Pforzheim war es 
wahrscheinlich, dass nur ein Sieg hilft, um am letzten Spieltag 
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beim direkten Duell gegen Konkurrent Villingen noch eine Chan-
ce auf einen der zwei Spitzenplätze zu haben. Der TSV Essingen 
dagegen hat sein Ziel Klassenerhalt erreicht und kämpft nur noch 
um die Platzierung im Tabellenmittelfeld.
Die Startphase gehörte dem TSV, der den Aufstiegsaspiranten 
früh unter Druck setzte und vor Probleme stellte. Die Führung in 
der 14. Minute war verdient: Nach einem Eckball köpfte Innen-
verteidiger Patrick Auracher in Richtung Tor. Der Ball wurde abge-
fälscht und landete unhaltbar für Torwart Elvin Kovac im Kasten 
zum 0:1. „Danach haben wir durch Erman Kilic die Riesenchance 
auf das 2:0 und müssen zudem noch einen Elfmeter bekommen 
nach einem Foul an Lukas Rösch“, sagte Simon Köpf.
Stattdessen schafften die Hausherren in der 21. Minute den Aus-
gleich: Ein Ballverlust im Spielaufbau war folgenschwer, denn 
Pforzheims Torjäger Konstaninos Markopoulos stand allein vor 
dem Tor und der Grieche ließ sich diese Chance nicht entgehen 
und schob ein zum 1:1. „Da haben wir den Gegner eingeladen“, 
so Köpf zur Entstehung des Treffers. In der Folge ließ sich ein 
Bruch im Essinger Spiel feststellen. Pforzheim übernahm das 
Kommando und hatte bis zur Pause Möglichkeiten auf den Füh-
rungstreffer.
„Nach dem Ausgleich hatten wir nicht mehr den Zugriff wie davor. 
In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann etwas tiefer aufge-
stellt“, so Köpf, der in der 57. Minute über die erneute Führung 
seiner Mannschaft jubeln durfte: Ein langer Ball rutschte durch 
zu Erman Kilic, der vor dem Tor die Nerven behielt und abgeklärt 
zum 1:2 einnetzte. Pforzheim mobilisierte anschließend noch 
einmal alle Kräfte, während der TSV diszipliniert die knappe 
Führung verteidigte. In der ersten Minute der Nachspielzeit traf 
der eingewechselte Ibrahim Njie nach einer Flanke per Kopf zum 
2:2. Die Partie lief in der Folge noch einige Minuten. Die Gast-
geber hatten noch ein paar Annäherungen, waren aber nicht 
mehr erfolgreich und haben damit am letzten Spieltag keine 
realistische Chance mehr auf Platz eins oder zwei. Der TSV da-
gegen landete einen Achtungserfolg und empfängt zum Saison-
abschluss in der kommenden Woche den VfR Mannheim in der 
Carento-Arena.
TSV: Weisheit – Etemi (70. Wiedmann), Auracher, Funk, Lang – 
Biebl – Ruth (82. Dayan), Pfänder (55. Nierichlo), Kilic (76. Koci), 
Seifert (64. Leidenbach) – Rösch
Tore: 0:1 Auracher (14.), 1:1 Markopoulos (21.), 1:2 Kilic (57.), 
2:2 Njie (90+1.)
Vorschau
Oberliga BW
Samstag, 1.6.2024, 15.30 Uhr
TSV Essingen – VfR Mannheim
Am letzten Spieltag empfängt der TSV Essingen den VfR Mann-
heim. Der TSV ist gesichtet und hat auch den 8. Tabellenplatz 
schon sicher. Bei einem Sieg wäre sogar noch bis zu Platz 6 alles 
möglich, je nach Ausgang der anderen Begegnungen. Im An-
schluss dieser Partie findet dann noch ein Saisonausklang mit der 
1. und 2. Mannschaft, den Fans und Sponsoren statt.
Kreisliga B2
Samstag, 1.6.2024, 15.00 Uhr
TSV Bartholomä – TSV Essingen II
Die Malitzke-Elf tritt am letzten Spieltag beim Meister in Bartho-
lomä an. Bei dieser Begegnung geht es dann nur noch um das 
Prestige, weil die Tabellenplätze bereits vergeben sind. Der TSV 
Essingen darf dem TSV Bartholomä zur Meisterschaft gratulieren.

Jugendfußball
SOMMERCAMP 2024
– Jetzt anmelden!!! —
Ein Highlight für die Sommerferien. Die Jugendleitung des TSV 
organisiert und führt zusammen mit unserem Teamwear-Partner 
„11teamsports“ das diesjährige Sommercamp durch.
3 Tage Fußball pur erwarten euch im Schönbrunnen-Stadion.
WANN??
5.8. – 7.8.2024 jeweils von 9.00 – 15.30 Uhr
WER kann oder darf??
Alle fußballbegeisterten Kids im Alter zwischen 6 und 14 Jahren!
Für unsere TSV Kids aus Essingen und deren Freunde!
Also ladet auch eure Kumpels ein, mit euch zum Sommercamp 
zu gehen!

WO kann ich mich anmelden??
Alle weiteren Informationen und die Möglichkeit zur direkten 
Anmeldung findest du hier:
www.11TS.shop/Essingen (oder QR-Code scannen!)
WER ist meine Kontaktperson??
Für Rückfragen und als Hauptansprechpartner seitens der Ju-
gendleitung steht euch Frank Hoch zur Verfügung! Kontakt: frank.
hoch@tsvessingen.de
WAS sind die Kosten??
Die 3 Tage Sommercamp (inkl. Verpflegung, Mittagessen und 
Ausrüstung) kostet pro Teilnehmer 160 €.
TSV-Bonus: Für die ersten 30!!! Anmeldungen von TSV-Kids (Mit-
glieder) übernimmt die Jugendleitung 25 % der Teilnehmerge-
bühren!!! Somit bleibt für unsere TSV-Jungs und -Mädchen ein 
Selbstkostenanteil von nur 120 €!!!

Abteilung AH-Fußball
Jeden Dienstag
Training auf dem Kunstrasenplatz um 19.00 Uhr
AH-Stammtisch ab 19.30 Uhr im Vereinsheim
Sonntag, 30.6.2024
Weißwurstfrühschoppen
bei Heinz Eisele auf dem Betriebshof
Fassanstich um 10.00 Uhr
Save the date
Bergwochenende im Kleinwalsertal
vom 19. - 22.9.2024
Hans Blank

Abteilung Badminton
Jeden Freitag ist in der Schönbrunnenhalle von 
19.00 – 20.00 Uhr Kinder- und Jugendtraining.
Anschließend von 20.00 – 22.00 Uhr für alle Er-    

 wachsene ab 18 Jahren.
Achtung!!
In den Pfingstferien ist kein Kinder- und Jugendtraining.

LAC Essingen
Philipp Sturm mit neuem Vereinsrekord
Leichtathletik: Stabhochspringer ermitteln ihre 
Kreismeister
Wenn Stabhochspringer etwas nicht mögen, 
dann ist es kaltes, windiges und regnerisches 
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Wetter. Mit klammen Fingern sich an nassen Stäben festhalten, 
die beim Anlauf vom Wind zur Seite gedrückt werden, macht das 
Stabhochspringen extrem schwierig. Das waren aber leider genau 
die Bedingungen, die am 9. Aalener Stabhochsprungabend der 
Aalener Sportallianz herrschten. 24 Springer und Springerinnen 
aus der Ostalb, Ulm, Schwäbisch Hall und Rems-Murr sind trotz-
dem angereist und versuchten sich im Wettkampf. Für die Ost-
albspringer war der Wettkampf auch gleichzeitig die diesjährige 
Kreismeisterschaft.
Viele kamen mit den schwierigen Bedingungen nicht zurecht. 
Zwei Athletinnen verzichteten bereits nach dem Einspringen auf 
den Wettkampf. Fünf Springer und Springerinnen scheiterten an 
ihren Anfangshöhen, vier weitere konnten nach dem Übersprin-
gen ihrer Anfangshöhen keine weiteren Höhen meistern.
Umso höher sind deshalb die erzielten Leistungen der erfolg-
reichen Springer einzuschätzen. Der beste männliche Springer an 
diesem Abend war der erst 15 Jahre alte Philipp Sturm vom LAC 
Essingen. Wind und Regen ignorierend, machte er einen fehler-
freien Wettkampf und sprang alle Höhen im ersten Versuch! Ge-
krönt wurde dies mit einer neuen Bestleistung von 3,65 m. Erst 
die 3,70 m waren an diesem Abend noch zu hoch für den Essin-
ger. Erfolgreich konnte Sturm seinen Titel aus dem Vorjahr vor 
seinen Vereinskameraden Neo Weber (2,80 m) und Jacob von 
Cube (2,6 0m) verteidigen.

Motivator Harald Class mit den Springern im Hintergrund

Skiclub Essingen
Senior*innentreff
Wetterabhängig: Radtour/Wandern/Sonstige 
Unternehmungen
Treffpunkt: donnerstags, 13.30 Uhr an der 
Schönbrunnenhalle

Weitere Infos bei Gerhard Drechsel (Tel. 920232) und Helmut 
Ilzhöfer (Tel. 6332)
Hallentraining
Skizwerge/Eltern-Kind-Turnen dienstags 16.00 – 17.00 Uhr
    in der Remshalle
Volleyball ab 18 Jahre  mittwochs ab 20.00 Uhr in
    der Schönbrunnenhalle
Skigymnastik ab 18 Jahre  freitags ab 20.00 Uhr 
    in der Schönbrunnenhalle
Info bei Jürgen Altmann, Tel. 07173/6760

Radausfahrten 
Pedelec-Radler
Treffpunkt: jeweils dienstags um 17.00 Uhr 
am Essinger Feuerwehrgerätehaus
Streckenlänge bis 50 km
Guide: Gerhard Drechsel, Tel. 07365/920232

Bio-Radler
Treffpunkt: jeweils dienstags um 17.00 Uhr am Essinger Feuer-
wehrgerätehaus
Streckenlänge bis 60 km
Guide: Fritz Hoch, Tel. 07365/5112

„do war i au no net“-Radler (Pedelec- und Bio-Radler, gemischt)
Treffpunkt: jeweils mittwochs um 17.00 Uhr (ab Mai um 18.00 
Uhr) am Essinger Feuerwehrgerätehaus

Streckenlänge bis 40 km
Guide: Ernst Lipp, Tel. 07365/5794
Für eine regelmäßige Teilnahme ist aus versicherungstechnischen 
Gründen eine Mitgliedschaft beim Skiclub Essingen erforderlich. 
Die Teilnehmenden sind aufgefordert, bei den gemeinsamen 
Ausfahrten einen Helm zu tragen.

Nordic Walking
Treffpunkt: samstags, 17.30 Uhr, am Parkplatz Theußenberg
Weitere Informationen unter www.sc-essingen.de

Reit- und Fahrverein Essingen
Pfingstreitturnier 2024
An Pfingsten geht man in Essingen zum Reiter-
fest, so war es auch dieses Jahr wieder. Nach-
dem der Aufbau des Festzelts noch bei sintflut-
artigem Regen stattfinden musste, strömten 
am Pfingstwochenende zahlreiche Besucher 

bei bestem Wetter zum Turnier- und Festplatz auf der Reitanlage 
des Reit- u. Fahrvereins im Baierhof. Sportliche Höchstleistungen 
sorgten für eine prickelnde Atmosphäre und für drei Tage gute 
Unterhaltung für Jung und Alt, hierbei bot der große Springplatz 
beste Bedingungen für anspruchsvolle Spring- und auch Dressur-
prüfungen. Es waren Reiter aus dem ganzen Ostalbkreis am Start. 
Eine Essinger Reiterin war besonders erfolgreich, Jana Zimmerle 
siegte in der Amateur-Stilspringprüfung Kl. A* und auch in der 
Amateur-Springprüfung Kl. A** mit ihrem Pferd Quitte.
Höhepunkt für die kleinen Reitsportfans war das Ponyreiten am 
Pfingstsonntag, der sportliche Höhepunkt war die Etappe der 
Ostalb Horse Tour. Hier siegte das Team Brendle Metallbau/Di-
ckenherr.
Abends wurde bei Livemusik im Festzelt gefeiert. Die Band „Gol-
den Island“ sorgte für Stimmung.
Letzter Programmpunkt am Pfingstmontag war auch dieses Jahr 
wieder „Der große Preis von Essingen“, ein schweres Springen 
der Kl. M* mit Siegerrunde. Hier siegte Sina Malin Neukamm mit 
ihrem Pferd Caracho´s Carly.
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Schützenverein Essingen
Rundenwettkampfergebnis:
Kreisliga Großkaliber I
Die Begegnung vom 10.5.2024 endete beim SV 
Essingen I gegen SK Aalen-Neßlau I mit 1028 
Ringen zu 1034 Ringen.
Wir gratulieren der SK Aalen-Neßlau I zum Sieg.

Beste Schützen des SV Essingen I:
Schauz Frank mit 356 Ringe
Maier Thomas mit 346 Ringe
Wirth Uwe mit 326 Ringe

Liederkranz Essingen
Chorproben Chor Atemlos
Chorprobe ist dienstags, immer von 
20.00 – 21.30 Uhr im Vereinszimmer der 
Remshalle

Neueste Songs: „Mambo“ von Herbert Grönemeyer, „Kompli-
ment“ von Sportfreunde Stiller, „Und die Chöre singn für dich“, 
„Skandal um Rosi“
Gerne zu einer Schnupperstunde vorbeikommen.
Ehrungsabend für langjährige Mitglieder des Liederkranzes Es-
singen.
Bitte Termin 15.6.2024 freihalten. Einladungen sind verschickt, 
bitte Rückmeldungen.
Wir freuen uns auf euch.

SAVE THE DATE: 
4. Essinger Hopfenfest, Samstag, 28.9.2024 
(Musik, Essen, Bier)

Naturschutzgruppe Essingen
Die Rems als Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere
Am 18.5.2024 haben sich einige mutige Natur-
schutzwichtel der Naturschutzgruppe Essingen 
bei sonnigem Wetter an der Rems zum Natur-

schutz-Wasser-Wichtel ausbilden lassen. Dabei erhielten sie einen 
Einblick in das Themengebiet „Gewässer als Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere“.

Zunächst sind wir zum Einstieg 
gelaufen und haben uns etwas 
mit der Rems als Fluss, die Mün-
dung in den Neckar und das Ju-
rameer befasst. Anschließend 
widmeten wir uns der Umge-
bung und den Pflanzen, den so-
genannten „Nässezeigern“, auch 
wurde an der einheimischen 
Minze gerochen und genascht.

Aufgrund der zuvor anhaltenden 
Regenfälle führte die Rems et-
was mehr Wasser als sonst – 
doch das störte die unerschro-
ckenen Naturschutzwichtel 

nicht. Mit Gummistiefeln an den Füßen, einem Kescher und ei-
nem Pinsel in der Hand ging es nun endlich in das Gewässer. Die 
Kinder haben mit den Becherlupen die Tierchen beobachten und 
die Strudelwürmer, die Köcherfliegenlarven, die Wassergeistchen, 
Eintagsfliegenlarven und auch die Bachflohkrebse bestimmt. An-
schließend wurden die Tiere wieder in die Rems, in deren natür-
liche Umgebung, entlassen. Anhand der Tierchen konnten die 
Kinder nun die gute bis sehr gute Wassergüte (1-2) ermitteln.

 

Nach zwei aufregenden und spannenden Stunden haben wir die 
Kinder glücklich, mit mehrfach nassen Socken, Unmengen an 
Remswasser in den Gummistiefeln und etwas matschig wieder 
zurück an die Eltern übergeben.

Wir freuen uns schon auf das nächste Treffen am:
15.6.2024 - Internationaler Tag der Artenvielfalt
      Lebensraum Boden erforschen in Wiese und Wald

Haugga-Narra Essingen
Liebe Haugga-Narra, liebe Faschingsfreunde 
Essingens,
Am Mittwoch, 8.5.2024 fand unsere Ordentliche 
Mitgliederversammlung im Vereinsheim statt.
Mitglieder aus allen Abteilungen des Vereins 
waren vertreten und es wurden viele Themen 
besprochen sowie einige Wahlen durchgeführt: 

Besonders freut den Verein, dass wir nun endlich das Amt der 
stellvertretenden Vorsitzenden besetzen konnten:
Glückwunsch an Steffanie Noffke!
Bemerkenswert ist die Anzahl der neuen Mitglieder, die den 
Haugga-Narra bis zum 31.12.2023 beigetreten sind:
43 Eintritte (diese Anzahl hat sich allerdings bereits wieder durch 
weitere Eintritte verändert)
Du hast jetzt so richtig Lust auf das Vereinsleben bei den Haugga-
Narra bekommen und willst Mitglied werden? Dann schau auf 
unserer Vereinswebsite www.haugga.de vorbei!
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Sportkegelverein Frisch Auf Essingen
Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung
am 30.5.2024, 12.00 Uhr auf dem Köpfle.
Bei schlechtem Wetter am 30.5.2024, 14.00 Uhr auf den TSV- 
Bahnen
Tagesordnung:
 1. Begrüßung
 2. Berichte:  - Vorstand
   - Kassiererin
 3. Entlastungen
 4. Antrag auf „EV“-Auflösung
 5. Bestimmung der Liquidatoren
Sportkegelverein Frisch Auf Essingen e. V. 
Vorstand: Willi Fedyna jun., Rosensteinblick 15, 73457 Essingen 
Tel. 07365/6919, E-Mail: Willi.Fedyna@gmx.de

JAHRGÄNGE

Jahrgang 1961/1962
Am 24. Mai 2024 treffen wir uns ab 18.00 Uhr im Remsgärtle
in Essingen zu einem gemütlichen Abend.
Über eine zahlreiche Teilnahme (auch neu zugezogene Alters-
genossen) freuen wir uns.
Euer Ausschuss

Jahrgang 1973/1974
Liebe Altersgenossinnen und -genossen,
unser 50er-Fest findet am Samstag, 22.6.2024 statt.
Hierzu sind natürlich auch alle „Reingeschmeckten“ und alle, die 
sich unserem Jahrgang zugehörig fühlen, recht herzlich eingela-
den. Wir treffen uns um 16.00 Uhr am/im Haugga-Heim zum 
Sektempfang, von da aus gehen wir gemeinsam zum Schlosspark 
um dort ein Gruppenfoto machen zu lassen (bei schönem Wet-
ter). Danach geht es wieder zurück zum Haugga-Heim, wo wir 
dann soviel essen und trinken können, wie wir wollen.
Kosten für Jahrgängler 50 €, für Partner 40 €. 
Die Anmeldung erfolgt wie gehabt mit der Überweisung auf 
folgendes Konto: VR Bank Ostalb, AGV 1973/1974, 
IBAN: DE42 6149 0150 0414 3300 05.
Die Anmeldung sollte bis spätestens 2.6.2024 erfolgt sein. 
Bitte an alle weitersagen!!! 
Für Fragen: Essinger1973-74@web.de
Euer Gremium

SONSTIGES

Zukunft Altbau
Erneuerbare Energien statt Öl und Gas
Aktualisiertes Merkblatt zum klimafreundlichen Heizen er-
schienen
Zukunft Altbau informiert über CO2-Bepreisung, kommunale 
Wärmeplanung, Wärmepumpen, Wärmenetze und Förder-
möglichkeiten
Die Zukunft des Heizens ist erneuerbar. Bis 2045 müssen alle 
fossil betriebenen Heizungen in Deutschland abgelöst werden, 
in Baden-Württemberg sogar schon 2040. Und seit diesem Jahr 
gelten strengere Regeln beim Heizungstausch. Welche Vorteile 
moderne Geräte für Klima und Geldbeutel haben und wie sie 
funktionieren, erklärt das vom Umweltministerium Baden-Würt-
temberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau in 
einer jüngst aktualisierten Broschüre. Das Merkblatt „Heizungs-
tausch: Erneuerbare Energien lösen Öl und Gas ab“ zeigt, dass 

es beim Heizen nicht nur um Klimaschutz geht. Hauseigentüme-
rinnen und Hauseigentümer sparen mittelfristig auch viel Geld.
Fragen rund ums moderne Heizen beantwortet das Team von 
Zukunft Altbau kostenfrei am Beratungstelefon unter 08000/
123333 (Montag bis Freitag von 9.00 – 13.00 Uhr) oder per 
E-Mail an beratungstelefon@zukunftaltbau.de.
Wer heute noch mit Öl und Gas heizt, muss künftig tief in die 
Tasche greifen. Seit Januar 2021 gilt eine Bepreisung des CO2-
Ausstoßes im Gebäudesektor. Für Heizöl und Erdgas zahlen Ver-
braucherinnen und Verbraucher in den nächsten Jahren immer 
mehr. Auch deshalb ist es wichtig, die eigene Heizung fit für die 
Zukunft zu machen. Wie das gelingen kann, beschreibt das ak-
tuelle Merkblatt zum Heizungstausch.
Heizungen haben in der Regel eine Lebensdauer von 20 Jahren. 
Ältere Heizungen sind meist so ineffizient, dass sie nicht nur das 
Klima, sondern auch immer mehr den Geldbeutel belasten. Wer 
eine über dreißig Jahre alte Heizung besitzt, der muss sie in be-
stimmten Fällen sogar ersetzen. Das regelt das Gebäudeenergie-
gesetz (GEG). Deshalb sollten Wohneigentümerinnen und Wohn-
eigentümer frühzeitig einen Heizungstausch in Betracht ziehen. 
Sinnvolle Alternativen zu Gas- und Ölheizungen sind unter ande-
rem Wärmepumpen und der Anschluss an ein Wärmenetz.
Modern heizen mit Wärmepumpen oder Wärmenetz
Beispiel Wärmepumpen: Die Broschüre fasst die wichtigsten 
Fakten rund um das Heizen mit Wärmepumpen übersichtlich und 
gut verständlich zusammen. Der Einbau dieser besonders effi-
zienten und klimafreundlichen Geräte wird massiv gefördert. Mit-
hilfe einer übersichtlichen Grafik werden die einzelnen Förder-
möglichkeiten dargestellt. Wer etwa in seinem selbst genutzten 
Wohneigentum eine alte Ölheizung gegen eine Wärmepumpe 
tauscht, erhält bis zu 70 Prozent Förderung.
Neben Wärmepumpen werden auch Wärmenetze eine große 
Rolle im Heizungsmix der Zukunft spielen. Im Rahmen der kom-
munalen Wärmeplanung wird ihre Bedeutung künftig wachsen: 
Dort prüfen Städte und Gemeinden, ob sich in Stadtteilen oder 
Wohngebieten Wärmenetze oder eher dezentrale Einzelheizun-
gen lohnen. Wärmenetze versorgen mehrere Gebäude bis hin zu 
ganzen Stadtteilen effizient mit Energie für Heizung und Warm-
wasser. Wärmenetzbetreiber müssen den fossilen Anteil in den 
nächsten Jahren vollständig ersetzen und stattdessen auf bei-
spielsweise Großwärmepumpen, Abwärme oder Geothermie 
setzen. Auch zur kommunalen Wärmeplanung klärt das Merkblatt 
auf.
Aktuelle Informationen zu modernen Heizungen gibt es auf 
www.zukunftaltbau.de.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

SVLFG legt Fokus auf Gesundheit  
von Frauen
Anlässlich des Internationalen Aktionstages Frauengesund-
heit am 28. Mai weist die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) auf ihre Angebote zur 
Gesundheitsförderung für Frauen hin.
Dazu gehören zum Beispiel Gesundheitskurse sowie Vorsorge- 
und Kurzkuren. Mehr Informationen finden sich dazu im Internet 
unter www.svlfg.de/gesundheitskurse-finden sowie unter 
www.svlfg.de/lkk-kurzkuren.
Spezielle Informationen für Frauen in der Grünen Branche stellt 
die SVLFG auch bereit unter www.svlfg.de/infos-fuer-frauen-in-
der-gruenen-branche. In Kürze wird die SVLFG zudem online ein 
Sondermagazin mit Themen rund um die soziale Absicherung 
von Frauen herausgeben.
Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung infor-
miert über die geschlechterspezifische Gesundheitsvorsorge 
unter www.frauengesundheitsportal.de. Hier gibt es Wissens-
wertes zu den Themen Bewegung und Sport, gesund älter wer-
den, gesunder Schlaf, psychische Gesundheit und Frauengesund-
heitsforschung sowie Veranstaltungshinweise.

Andere Risiken als bei Männern
Frauen sind aufgrund biologischer Faktoren – aber auch durch 
soziale Bedingungen – anderen Gesundheitsrisiken ausgesetzt als 
Männer. Frauen nehmen allein durch die Gynäkologie mehr Me-



dikamente zu sich als Männer und das schon von sehr jungen 
Jahren an. Angefangen mit der Pille bis hin zu solchen Mitteln, die 
gegen Regelschmerzen eingenommen werden. Da laut Robert-
Koch-Institut bei Frauen häufi ger psychische Erkrankungen diag-
nostiziert werden, werden ihnen auch öfter Psychopharmaka ver-
ordnet als Männern. Unterschiede gibt es zudem bei Wirkungen 
und Nebenwirkungen von Medikamenten, da die Stoffwechsel von 
Frau und Mann verschieden darauf reagieren. Problematisch ist 
dies, da die Medikamente meist eine auf Männer abgestimmte 
Dosierung vorgeben.

Brustkrebsvorsorge wird ausgeweitet
Das Mammografi e-Screening für Frauen zur Früherkennung von 
Brustkrebs wird ausgeweitet. Bisher können nur Frauen zwischen 
50 und 69 Jahren alle zwei Jahre daran teilnehmen. Ab dem 1. 
Juli 2024 ist eine Teilnahme bis zum Alter von 75 Jahren möglich. 
Neu anspruchsberechtigte Frauen erhalten vorerst keine per-
sönliche Einladung, können sich aber ab dem 1. Juli selbst für 
einen Untersuchungstermin anmelden. Die letzte Früherken-
nungs-Mammografi e muss bei dieser Terminanfrage mindestens 
22 Monate zurückliegen. Nähere Informationen gibt es unter 
www.g-ba.de/mammographie-screening-70plus.

Wir können 
so viel schaffen, 
wenn wir 
zusammenstehen.

Ihre 
Spende

hilft!
www.drk.de

Wir suchen für unser Büro mit Sitz 
in 74429 Sulzbach-Laufen

Steuerberater (m/w/d)
Steuerassistent (m/w/d)
Steuerfachwirt (m/w/d)
Steuerfachkraft (m/w/d)

mit Berufserfahrung u. Datev-Kenntnissen
in Voll- oder Teilzeit.

Wir bieten:
- Mandantschaft mit vielseitigen fachlichen Themen 
- attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
- selbständiges Arbeiten
- leistungsgerechte Vergütung
- 31 Tage Urlaub
- Home-Offi ce-Option
- Arbeitsplatzsicherheit im Umfeld netter Kollegen

Wir freuen uns auf Ihre Kurzbewerbung oder einen Anruf von Ihnen!
Tel.: 07976/910 82 92 (Herr Köger) | E-Mail: info@actiorat.de

ActioRat Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Haslach 5 | 74429 Sulzbach-Laufen |  www.actiorat.de

PLATZIERUNGSWÜNSCHE
werden nach Möglichkeit erfüllt, können jedoch leider 
nicht immer berücksichtigt werden. DER VERLAG


